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Geschiftsbereich des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und In-
tegration

1. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, ist es zutreffend, dass das Ab-
Benjamin rechnungsprogramm VerAPro von HK Software ab 2026 zur
Adjei Abrechnung der Vereinspauschale nicht mehr eingesetzt wer-
(BUNDNIS den kann, mit welcher Software soll der Vorgang kiinftig abge-
90/DIE GRU-  wickelt werden und inwiefern wird sichergestellt, dass alle Ba-
NEN) sisdaten der Vereine unbirokratisch tUbernommen werden kén-

nen?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Das Abrechnungsprogramm VerAPro kann nach aktueller Auskunft des Anbieters
auch im Jahr 2026 eingesetzt werden.
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2. Abgeordneter
Horst
Arnold
(SPD)

Ich frage die Staatsregierung, in wie vielen Fallen wurden seit
Inkrafttreten zum 01.08.2024 der gesetzlichen Norm auf wel-
cher konkreten Rechtsgrundlage (Art. 61a Abs. | oder Il Polizei-
aufgabengesetz — PAG) zur Abwendung von Gefahren fir wel-
che gefahrdeten Rechtsgtter von entsprechenden Dienststel-
len Vorgange anlassbezogener Zusammenfiihrung von Daten
gemal Art. 61a PAG seit meiner letzten Anfrage vom
03.02.2025 angeordnet und durchgefihrt (bitte mit Angabe/Be-
nennung des jeweiligen Datums, der jeweiligen Gefahren, der
jeweiligen Dienststellen, als auch Angabe des entsprechenden
Erfolgs)?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Die angefragten Informationen konnen der nachfolgenden Tabelle entnommen wer-

den:
Verfahren Rechtsgiter / Straftaten Rechtsgrundlage
Unterbindung von Straftaten aus § 100b Art. 61a
gg Oozbzeggg”ke” Abs. 2 Strafprozessordnung (StPO); Abs. 2 Polizeiauf-
T Gesundheit einer Person gabengesetz (PAG)
PP Mittelfranken . Do
06.02.2025 Leib, Leben oder Freiheit einer Person Art. 61a Abs. 1 PAG
PP Schwaben-Siid/West . o
07.02.2025 Leib, Leben oder Freiheit einer Person Art. 61a Abs. 1 PAG
PP Minchen Unterbindung von Straftaten aus § 100b
12.02.2025 Abs. 2 StPO Art. 61a Abs. 2 PAG
PP Oberbayern-Sid . Do
11.02.2025 Leib, Leben oder Freiheit einer Person Art. 61a Abs. 1 PAG
PP Oberfranken . Do
13.02.2025 Leib, Leben oder Freiheit einer Person Art. 61a Abs. 1 PAG
Bayerisches
Landeskriminalamt Leib, Leben oder Freiheit einer Person Art. 61a Abs. 1 PAG
13.02.2025
Bayerisches Leib, Leben oder Freiheit einer Person;
Landeskriminalamt Bestand Sicherheit des Bundes oder eines | Art. 61a Abs. 1 PAG
16.02.2025 Landes
PP Oberfranken Verhitung und Unterbindung von Strafta-
18.02.2025 ten aus § 100b Abs. 2 StPO Art. 61a Abs. 2 PAG
PP Oberbayern-Sud . .
24.02.2025 Eigentums- oder Vermdgenswerte Art. 61a Abs. 2 PAG
PP Munchen Unterbindung von Straftaten aus § 100b
20.02.2025 Abs. 2 StPO Art. 61a Abs. 2 PAG
Verhitung von Straftaten aus § 100b
PP Oberpfalz Abs. 2 StPO; Eigentums- oder Ver- Art. 61a Abs. 2 PAG
04.03.2025 A
maogenswerte
PP Oberbayern-Sud . oo
04.03.2025 Leib, Leben oder Freiheit einer Person Art. 61a Abs. 1 PAG
PP Oberpfalz . o
10.03.2025 Leib, Leben oder Freiheit einer Person Art. 61a Abs. 1 PAG
Verhiitung von Straftaten aus § 100b
PP Unterfranken Abs. 2 StPO: Eigentums- oder Ver- Art. 61a Abs. 2 PAG
10.03.2025 A
mogenswerte
PP Oberbayern-Std . .
13.03.2025 Eigentums- oder Vermdgenswerte Art. 61a Abs. 2 PAG
. Verhitung und Unterbindung von Strafta-
PP Oberbayem-5iid ten aus § 100b Abs. 2 StPO; Eigentums- | Art. 61a Abs. 2 PAG
14.03.2025 A
oder Vermogenswerte
PP Oberbayern-Sid Unterbindung von Straftaten aus § 100b Art. 61a Abs. 2 PAG
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15.03.2025 Abs. 2 StPO; Gesundheit einer Person
PP Oberbayern-Nord . S
18.03.2025 Leib, Leben oder Freiheit einer Person Art. 61a Abs. 1 PAG
PP Schwaben-Nord . S
20.03.2025 Leib, Leben oder Freiheit einer Person Art. 61a Abs. 1 PAG
PP Oberfranken Bestand oder Sicherheit des Bundes/Lan-
21.03.2025 des; Leib, Leben oder Freiheit einer Person Art. 61a Abs. 1 PAG
Verhitung und Unterbindung von Strafta-
PP Oberfranken ten aus § 100b Abs. 2 StPO; Art. 61a Abs. 2 PAG
21.03.2025 . p
Eigentums- oder Vermdgenswerte
PP Schwaben-Nord . ..
28.03.2025 Eigentums- oder Vermogenswerte Art. 61a Abs. 2 PAG
Verhitung von Straftaten aus § 100b
PP Oberpfalz Abs. 2 StPO; Gesundheit einer Person; Art. 61a Abs. 2 PAG
03.04.2025 h p
Eigentums- oder Vermdgenswerte
PP Oberfranken Verhiitung von Straftaten aus § 100b
08.04.2025 Abs. 2 StPO Art. 61a Abs. 2 PAG
PP Oberbayern-Sid . .
08.04.2025 Eigentums- oder Vermdgenswerte Art. 61a Abs. 1 PAG
PP Oberfranken .
11.04.2025 sexuelle Selbstbestimmung Art. 61a Abs. 2 PAG
PP Oberbayern-Sud . Lo
16.04.2025 Leib, Leben oder Freiheit einer Person Art. 61a Abs. 1 PAG
PP Schwaben-Nord Verhitung und Unterbindung von Strafta-
16.04.2025 ten aus § 100b Abs. 2 StPO Art. 61a Abs. 2 PAG
PP Niederbayern Unterbindung von Straftaten aus § 100b
16.04.2025 Abs. 2 StPO; Gesundheit einer Person Art. 61a Abs. 2 PAG
PP Oberbayern-Sud . .
23.04.2025 Eigentums- oder Vermdgenswerte Art. 61a Abs. 2 PAG
Verhitung von Straftaten aus § 100b
PP Oberpfalz Abs. 2 StPO; Eigentums- oder Ver- Art. 61a Abs. 2 PAG
24.04.2025 A
mogenswerte
PP Minchen Unterbindung von Straftaten aus § 100b
25.04.2025 Abs. 2 StPO Art. 61a Abs. 2 PAG
PP Oberbayern Verhiitung von Straftaten aus § 100b
Nord 02.05.2025 Abs. 2 StPO Art. 61a Abs. 2 PAG
PP Schwaben . S
Nord 03.05.2025 Leib, Leben oder Freiheit einer Person Art. 61a Abs. 1 PAG
. Verhitung von Straftaten aus § 100b
TE oerbayen-Sid | Abs. 2 SPO; Gesundheit einer Person; Art. 61a Abs. 2 PAG
T sexuelle Selbstbestimmung
PP Oberfranken Verhitung von Straftaten aus § 100b
08.05.2025 Abs. 2 StPO Art. 61a Abs. 2 PAG
. Verhitung von Straftaten aus § 100b
PP Niederbayern Abs. 2 StPO; Eigentums- oder Ver- Art. 61a Abs. 2 PAG
12.05.2025 "
mogenswerte
Verhitung von Straftaten aus § 100b
PP Oberpfalz Abs. 2 StPO; Eigentums- oder Ver- Art. 61a Abs. 2 PAG
16.05.2025 A
mdogenswerte
PP Niederbayern Verhiitung von Straftaten aus § 100b
16.05.2025 Abs. 2 StPO; Gesundheit einer Person Art. 61a Abs. 2 PAG

Die konkreten Ermittlungsdienststellen und der in Rede stehende Erfolg beim Ein-
satz von VeRA kénnen aufgrund der laufenden Ermittlungsverfahren aus ermitt-
lungstaktischen Interessen nicht naher beschrieben werden und unterliegen der Ge-

heimhaltung.



Drucksache 19/6865 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 4

3. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, welche Informationen zur Teil-

Cemal nahme bayerischer Mitglieder der ,Identitaren Bewegung“ am
Bozoglu .Remigration Summit 25 in Mailand vorliegen, wie die Ver-
(BUNDNIS stoRe der Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten gegen
90/DIE GRU- erlassene Ausreiseverbote bewertet werden und ob die baye-
NEN) rische Justiz mit dem Vorgang befasst ist.

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Nach hiesigem Kenntnisstand wurde acht Personen, welche der ,Identitaren Bewe-
gung®“ angehéren am Flughafen Minchen Franz-Josef-Strauls am 16.05.2025 die
Ausreise durch die Bundespolizei verweigert. Gegebenenfalls einzuleitende Ermitt-
lungsverfahren bei vorliegenden Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten werden
durch die Bundespolizei eingeleitet und erst dann an die Landesbehdrden abgege-
ben.

Nach Auskunft der Generalstaatsanwaltschaft Minchen sind durch die Bundespo-
lizei bei den Staatsanwaltschaften Minchen I, Augsburg und Landshut noch keine
entsprechenden Strafanzeigen vorgelegt worden (Stand 19.05.2025, 12.00 Uhr).
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4. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wurden bzw. werden die vom

Rene Bayerischen Landesamt fiir Verfassungsschutz als beobachtet
Dierkes bekannt gegebenen Mitglieder des Landtags nachrichtendienst-
(AfD) lich iberwacht, wenn ja, mit welchen konkreten Mitteln und fir

welchen Zeitraum?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Das Landesamt fiir Verfassungsschutz (BayLfV) erteilt grundsatzlich keine 6ffentli-
chen Auskiinfte Uber Details zum Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel, und zwar
unabhangig davon, ob eine Nutzung erfolgt ist oder nicht. Aus dem Bekanntwerden
derartiger Details kdnnten Rickschlisse auf Vorgehensweise, Fahigkeiten und Me-
thoden des BayLfV gezogen werden, was wiederum nachteilig fiir die Aufgabener-
flllung des BayLfV und damit fir die Interessen der Bundesrepublik Deutschland
oder eines ihrer Lander sein koénnte.
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5. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie viele gemeldete Vorfélle im
Sanne Zusammenhang mit Angriffen, Bedrohungen oder sonstigen si-
Kurz cherheitsrelevanten Vorkommnissen gegen Medienschaffende

(BUNDNIS wurden der Staatsregierung jeweils in den Jahren 2019

90/DIE GRU-  bis 2024 bekannt (bitte Aufschliisslung nach Vorkommnissen

NEN) bei Versammlungen, online, allgemein im Kontext ihrer berufli-
chen Tatigkeit, sowie in der Gesamtzahl), welche Mittel hat die
Staatsregierung in den Jahren 2019 bis 2024 jeweils im Zusam-
menhang mit den MalRnahmen zur Verbesserung der Sicher-
heit von Medienschaffenden verausgabt, insbesondere im Rah-
men der Projekte ,Sicher von Demonstrationen berichten” und
.Konsequent gegen Hass" sowie durch staatlich unterstitzte
Aus- und Weiterbildungsangebote (bitte mit Angabe der jeweils
veranschlagten und jeweils abgerufenen Mittel) und inwiefern
sieht die Staatsregierung durch Projekte wie ,Sicher von De-
monstrationen berichten®, die Initiative ,Konsequent gegen
Hass®, die Férderung journalistischer Weiterbildung, die Zu-
sammenarbeit mit dem Bayerischen Journalisten-Verband
(BJV), ver.di oder ahnlichen, zum Teil vom Freistaat unterstutz-
ten Projekten, einen wirksamen Beitrag zur Verbesserung der
Sicherheitslage von Journalistinnen und Journalisten und somit
der Freiheit der Presse in der Berichterstattung in Bayern?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Die gemeldeten Straftaten zum Nachteil Medienschaffender sind nachfolgender Ta-
belle zu entnehmen:

davon im Zusammenhang mit | davon im Zusammenhang mit

Tatjahr Gesamt ,demonstrativen Ereignissen* Tatmittel ,Internet”
2019 17 1 S
2020 38 9 24
2021 36 9 17
2022 32 11 15
2023 29 6 15
2024 40 6 31

Die dargestellten Rechercheergebnisse basieren auf den KTA-PMK-Meldungen
(KTA-PMK = Kriminaltaktische Anfrage in Fallen Politisch motivierter Kriminalitat)
der ortlich zustandigen Staatsschutzdienststellen der Bayerischen Polizei, die dem
BLKA im Zuge des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes in Fallen Politisch motivier-
ter Kriminalitat (KPMD-PMK) Ubermittelt und in der Fallzahlendatenbank gespei-
chert worden sind. Alle Falle wurden im Kontext der beruflichen Tatigkeit der Medi-
enschaffenden erfasst.

Zur Beantwortung der Frage, welche Mittel die Staatsregierung zur Verbesserung
der Sicherheit von Medienschaffenden verausgabt hat, ware eine aufwandige Er-
hebung und Auswertung bei den weiteren Ministerien erforderlich. Dies wirde zu
einem erheblichen zeitlichen und personellen Aufwand flihren und ist in der flr die
Beantwortung zur Verfiigung stehenden Zeit nicht méglich. Auch unter Bertcksich-
tigung der Bedeutung des sich aus Art. 13 Abs. 2, 16a Abs. 1 und 2 Satz 1 Bayeri-
sche Verfassung ergebenden parlamentarischen Fragerechts der Abgeordneten
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des Landtags kann daher eine Antwort im vorgegebenen zeitlichen Rahmen nicht
erfolgen.

Eine freie und unabhangige Presse ist von zentraler Bedeutung fiir die Demokratie
und die Gesellschaft. Zur Optimierung der Zusammenarbeit mit der Presse werden
gemeinsam mit dem Bayerischen Journalistenverband und der Deutschen Journa-
listinnen- und Journalisten-Union vielfaltige Formate umgesetzt, in denen ein offe-
ner Austausch gewahrleistet wird. Ein Beispiel hierflr sind die RoundTables, die
zusammen mit der Medien.Bayern GmbH organisiert werden und bei denen regel-
maRig Journalistinnen und Journalisten und Vertreter der Polizei Erfahrungen aus-
tauschen sowie Kompetenzen biindeln kdnnen. Die Staatsregierung moéchte durch
die Unterstutzung derartiger Projekte sicherstellen, dass Journalisten ihre Arbeit
ohne Angst vor Repressionen oder Gewalt ausiiben kénnen. Dies ist nicht nur im
Interesse der Journalisten selbst, sondern auch im Interesse der gesamten Gesell-
schaft, die auf eine informierte und kritische Berichterstattung angewiesen ist. Dar-
Uber hinaus fordert die Staatsregierung mit solchen MaRnahmen das Vertrauen in
die Medien und starkt hierdurch die demokratischen Werte in Bayern.
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6. Abgeordneter Ist beabsichtigt, am Standort Kirchenweg in Egg an der Giinz

Christoph eine Gemeinschaftsunterkunft einzurichten, liegen hierfiir be-

Maier reits die erforderlichen Genehmigungen vor und wurde in die-

(AfD) sem Zusammenhang bereits ein Nutzungsvertrag geschlos-
sen?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Nach Auskunft der Regierung von Schwaben bestehen Planungen des Landrats-
amts Unterallgau fur eine dezentrale Unterkunft mit 30 Platzen.

Diese Planungen sind derzeit nicht abgeschlossen. Uber die ndher nachgefragten
Details kann auch unter Berlicksichtigung der Bedeutung des parlamentarischen
Fragerechts (Art. 13 Abs. 2, 16a Abs. 1 und 2 Satz 1 Bayerische Verfassung) keine
Auskunft erteilt werden, da die Vorbereitung abschlieRender Entscheidungen dem
geschitzten Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung unterfallt.

Die Kontrollkompetenz des Parlaments erstreckt sich demnach grundsatzlich nur
auf bereits abgeschlossene Vorgange.
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7. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, welchen Sinn haben die am

Gerd 15.05.2025 durch den Bundesminister des Innern, Alexander
Mannes Dobrindt, sowie Ministerprasident Dr. Markus Séder 6ffentlich-
(AfD) keitswirksam inszenierten Grenzkontrollen am Grenziibergang

Kiefersfelden, wenn der nur zwolf Kilometer entfernte Grenz-
Ubergang Erl-Windshausen nachweislich nicht kontrolliert wird,
wie will die Staatsregierung ohne entsprechende Kontrollen ver-
hindern, dass illegale Grenzubertritte sich nicht einfach auf un-
kontrollierte Grenziibergange verlagern und welche Erkennt-
nisse liegen der Staatsregierung bereits zu einer Verlagerung
auf unkontrollierte Grenzibergange vor?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Auf Weisung des Bundesministers des Innern vom 07.05.2025 werden die Grenz-
kontrollen an der deutsch-6sterreichischen und der deutsch-tschechischen Landes-
grenze zeitlich wie ortlich intensiviert. Die Durchfiihrung der Grenzkontrollen fallt
zuvorderst in die Zustandigkeit der Bundespolizei und unterliegt damit dem Verant-
wortungsbereich des Bundesministeriums des Innern. Die Bayerische Grenzpolizei
fuhrt in Abstimmung mit der Bundespolizei stationare KontrollmalRnahmen an der
Sud- und Ostgrenze durch, die die Malnahmen der Bundespolizei erganzen.

Daruber hinaus werden durch die Bundespolizei und die Bayerische Polizei entlang
der Suid- und Ostgrenze innerhalb des 30-Kilometer-Radius intensive Schleierfahn-
dungsmafllinahmen durchgefihrt, die mitunter auch durch zivile Einsatzkrafte erfol-
gen und ihrem Sinn und Zweck entsprechend auch verdeckt durchgefiihrt werden.
Zivile aber auch uniformierte grenzpolizeiliche MalRnahmen sorgen fur ein deutli-
ches Sicherheitsplus, da die gesamte grenziberschreitende Kriminalitdt bekampft
wird.

Erkenntnisse Uber die Verlagerung illegaler Einreisen auf bestimmte Grenziber-
gange in Folge der seit 09.05.2025 durchgefiuihrten Grenzkontrollen liegen hier nicht
VOr.
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8. Abgeordneter
Benjamin
Nolte
(AfD)

Aufgrund der Ausreiseverbots von deutschen Staatsbiirgern,
welche auch Unionsbirger sind, frage ich die Staatsregierung,
auf welcher konkreten gesetzlichen Grundlage mit tatsachli-
chen Beweisen rechtfertigt die Staatsregierung die Beteiligung
an dieser MaRnahme, deutschen Staatsbirgern die Teilnahme
an einer legalen Veranstaltung in einem EU-Mitgliedstaat zu
verwehren, inwiefern war der Freistaat Bayern, etwa durch
Amtshilfe oder Mitwirkung der Landespolizei oder des Verfas-
sungsschutzes, in die Planung und Durchfiihrung dieser Aus-
reiseverbote involviert und welche Kriterien bzw. Definitionen
wendet die Staatsregierung an, um bei der Unterstiitzung sol-
cher MaBnahmen durch Bundesbehdrden auf bayerischem Bo-
den sicherzustellen, dass der Vorwurf der ,Ansehensschadi-
gung* nicht als Vorwand fir die Einschrankung der Freizigigkeit
sowie Grundrechte deutscher Staatsbiirger, die an einem fried-
lichen Kongress teilnehmen méchten, dient?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Die Anfrage betrifft Mallnahmen der Bundespolizei. Die Bundespolizei ist eine Bun-
desbehdrde und unterliegt damit allein dem parlamentarischen Kontrollrecht des
Deutschen Bundestages. Auskiinfte zu einem dort geflihrten Verfahren oder von
dort getroffenen MalRnahmen sind der Staatsregierung verwehrt.



Drucksache 19/6865 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 11

9. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, was ist der Ermittlungsstand hin-
Verena sichtlich der Schlagerei am 09.05.2025 zwischen mutmafli-
Osgyan chen Anhangern des 1. FC Nirnberg und des 1. FC Kdln, in-
(BUNDNIS wiefern bestehen Kenntnisse zur Eintragung beteiligter Perso-
90/DIE GRU-  nen in die einschlagigen Datenbanken ,Gewalttater Sport“ oder
NEN) ,EASY* und wie erklart sich die Staatsregierung, dass sich die

Auseinandersetzung bereits wahrend der Begegnung, aber au-
Rerhalb des Stadions im Nlrnberger Stadtgebiet zugetragen
hat?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Das Polizeiprasidium Mittelfranken fihrt Ermittlungen wegen Landfriedensbruch
und hat zur Aufklarung des Tatherganges eine Ermittlungskommission eingerichtet.
Derzeit wird von ca. 60 bis 100 handelnden Personen ausgegangen. Durch die Po-
lizei konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmalnahmen insge-
samt 54 Personen festgenommen werden. Der Abgleich mit der Datei ,Gewalttater
Sport” ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Zum jetzigen Stand liegen
hierzu keine weitergehenden Ermittlungserkenntnisse vor.

Aufgrund bisheriger Ermittlungen muss von einer geplanten Drittortauseinanderset-
zung ausgegangen werden.
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10. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie viele Beamte wurden im

Ulrich Jahr 2024 in Bayern insgesamt in Ausiibung ihres Dienstes kor-
Singer perlich angegriffen, in welchen Behorden (z. B. Polizei, Justiz,
(AfD) Finanzverwaltung, kommunale Verwaltung) erfolgten diese An-

griffe schwerpunktmafRig und welche Staatsangehdérigkeit hat-
ten die jeweiligen Tatverdachtigen?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Vorangestellt wird, dass die Beantwortung von statistischen Fragestellungen zur
Kriminalitédt grundsatzlich auf Basis der nach bundeseinheitlichen Richtlinien ge-
fuhrten Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) erfolgt. Die PKS enthalt die der (Baye-
rischen) Polizei bekannt gewordenen Straftaten einschliellich der mit Strafe be-
drohten Versuche zum Zeitpunkt der Abgabe an die Staatsanwaltschaft. Mittels
PKS-basierter Daten kénnen nach Abschluss eines Berichtsjahres belastbare Aus-
sagen zur Kriminalitadtsentwicklung im jeweiligen Jahr getroffen werden.

Die Begrifflichkeit ,Beamte” stellt allerdings keinen expliziten, validen Recherche-
parameter in der PKS dar, der eine automatisierte Auswertung i. S. der Fragestel-
lung ermoglichen wirde. In der PKS kénnen zwar die Opferspezifika ,Zollbeamter,
Polizeibeamter oder Justizbeamter® erfasst und damit ausgewertet werden. Diese
bilden jedoch nur einen kleinen Teil der weit gefassten Berufsgruppe der Beamten
ab. Dariber hinaus kann mit den Mitteln der PKS nicht erhoben werden, in welchen
Behoérden ,korperliche Angriffe erfolgten. Fur eine Beantwortung misste insofern
eine umfangreiche manuelle (Einzel-) Auswertung von Akten und Datenbestanden
bei den Prasidien der Bayerischen Polizei und dem Bayerischen Landeskriminalamt
erfolgen. Dies wirde zu einem erheblichen zeitlichen und personellen Aufwand fuh-
ren. Auch unter Bericksichtigung der Bedeutung des sich aus Art. 13 Abs. 2, 16a
Abs. 1 und 2 S. 1 Bayerische Verfassung ergebenden parlamentarischen Frage-
rechts der Abgeordneten des Landtags kann daher eine Auswertung von Einzelak-
ten u. &. nicht erfolgen.

Als bayerische Besonderheit werden Gewaltdelikte gegen Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamte der Bayerischen Polizei in einem speziellen, einheitlichen Erhe-
bungsraster (GewaPol) erfasst und ausgewertet. Auf dieser Grundlage wird nach
Ablauf des Jahres ein jahrliches Lagebild erstellt. Die Auswertung der Fallzahlen flr
das Jahr 2024 ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Das Landeslagebild Bayern
2024 zur Gewalt gegen Polizeibeamte wird Ende Juni 2025 durch den Staatsminis-
ter des Innern, fir Sport und Integration veréffentlicht. Diesem kdnnen die angefrag-
ten Daten zu Angriffen gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte enthommen
werden.
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11. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie viele vollziehbar ausreise-

Arif pflichtige Personen reisten bis zum 31.03.2025 aus Bayern frei-
Tasdelen willig aus, wie viele dieser Personen erhielten dabei finanzielle
(SPD) Unterstlitzung durch das Landesamt fir Asyl und Ruckflihrun-

gen und in welche Lander reisten die Personen aus, die freiwil-
lig ausreisten?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Im angefragten Zeitraum sind insgesamt 3 398 Personen, in denen ein Asylsach-
verhalt vorliegt, freiwillig ausgereist. Eine nahere Differenzierung nach Aufenthalts-
status ist nicht mdglich. Zudem wird bei Fortzug ins Ausland der Zielstaat nicht im
Auslanderzentralregister erfasst. Daher ist eine Aufschliisselung nur nach Nationa-
litat moglich (vgl. Anlage 17).

Von den o.g. sind aus Bayern insgesamt 600 Personen geférdert ausgereist
(vgl. Anlage 22). Rickkehrhilfen kdnnen in Bayern gewahrt werden nach dem Bund-
Lander-Programm REAG/GARP 2.0 (Reintegration and Emigration Programme for
Asylum-Seekers in Germany / Government Assisted Repatriation Programme) bzw.
dem Bayerischen Rickkehrprogramm. Das Angebot richtet sich im Wesentlichen
an Asylsuchende und abgelehnte Asylbewerber, aber auch an Schutzberechtigte,
die wieder in ihre Heimatlander zurtickkehren wollen.

Von einem Abdruck wurde abgesehen. Die Anlage ist als pdf-Dokument hier einsehbar.

2 Von einem Abdruck wurde abgesehen. Die Anlage ist als pdf-Dokument hier einsehbar.


file://///filesrv.baylt.landtag.de/ElanText/ElanTextAblage_WP19/Drucksachen/Basisdrucksachen/0000005500/0000005951_Tasdelen_Anlage_1.pdf
file://///filesrv.baylt.landtag.de/ElanText/ElanTextAblage_WP19/Drucksachen/Basisdrucksachen/0000005500/0000005951_Tasdelen_Anlage_2.pdf
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12. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, welche Malinahmen zur Verbes-

Matthias serung der Notfallvorsorge und des Katastrophenschutzes
Vogler wurden in Bayern in den letzten Jahren umgesetzt, wie werden
(AfD) Rettungsdienste und Einsatzkrafte auf gro3flachige Stromaus-

falle vorbereitet, welche Rolle spielen Friihwarnsysteme bei
der Notfallvorsorge in Bayern?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

MaRnahmen der Notfallvorsorge im dufleren Notstand sind gemaf den Sicherstel-
lungs- und Vorsorgegesetzen zu ergreifen. Dies erfolgt unter Verantwortung des
Bundes, dem fiir die Verteidigung einschlieRlich des Schutzes der Zivilbevélkerung
nach Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 Grundgesetz (GG) die ausschlieRliche Gesetzgebungs-
kompetenz zukommt.

Zu den Aufgaben des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration zahlt
die Aufrechterhaltung der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Katastro-
phenschutz. Alle Sicherheits- und Katastrophenschutzbehérden in Bayern sind wie-
derum gehalten, Eigen- und Krisenvorsorge fiir Notlagen und Krisen zu treffen. Ent-
sprechende Vorbereitungsmafinahmen und konkrete Planungen betreffen vor allem
die Aufrechterhaltung der eigenen Handlungs- und Arbeitsfahigkeit in Krisenlagen
gleich welcher Art, z. B. bei Stromausfallen.

Anlasslich der Energiekrise 2022/2023 sind sowohl von den unteren Katastrophen-
schutzbehérden als auch den Gemeinden bevélkerungsschutzrelevante Maf3nah-
men ergriffen worden. Diese sind insbesondere gehalten,

— die Warnung und Information der Bevolkerung sicherzustellen,

— Anlaufpunkte fur die Bevodlkerung (SOS-Punkte, ,Leuchttirme®) vorzupla-
nen und bei Bedarf einzurichten,

— vorbereitend eine ortsbezogene Risikokommunikation umzusetzen, die mit
einem Appell zur persdnlichen Krisenvorsorge (Selbstschutz) verbunden
sein sollte.

Die Zweckverbande fiir Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) und die
Durchfiihrenden des Rettungsdienstes treffen geeignete Malinahmen, um die Ein-
satzfahigkeit der Rettungsdienstfahrzeuge im Krisenfall, z. B. bei einem Stromaus-
fall, sicherzustellen. Die Integrierten Leitstellen verfligen tUber Notstromversorgun-
gen, um auch Uber langere Zeitraume autark arbeiten zu kénnen. Die Alarmsicher-
heit im TETRA BOS-Netz in Bayern ist auch bei Stromausfall gewahrleistet.

Ergénzend wird auf die im Einvernehmen mit der Staatskanzlei und allen Ressorts
gegebene Antwort des Staatsministeriums des Innern, flr Sport und Integration
vom 13.03.2023 auf die Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Martin Béhm
vom 03.02.2023 betreffend Stromausfall-(Blackout-)Krisenvorsorge der Staatsre-
gierung — Nachfrage Drs. 18/27947 vom 02.06.2023 verwiesen.
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Geschaftsbereich des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

13. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie ist der Sachstand beim Um-

Dr. Markus bau des Bahnhofs Gaimersheim, wann ist insbesondere mit der
Buchler Inbetriebnahme des Wendegleises nérdlich vom Bahnhof Gai-
(BUNDNIS mersheim zu rechnen, damit zuklnftig halbstiindige Fahrten
90/DIE GRU-  zum Bahnhof Ingolstadt Audi und weiter nach Gaimersheim
NEN) stattfinden kdnnen und wie ist der Sachstand bei der hierfir er-

forderlichen Erneuerung der Stellwerkstechnik?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

Nach Auskunft der zustandigen bundeseigenen DB InfraGO AG sollen die erforder-
lichen Umbauten im DB-Bahnhof Gaimersheim im Jahr 2028 erfolgen. Dies betrifft
den barrierefreien Ausbau, die Erneuerung der Stellwerkstechnik und den Bau des
Wendegleises.
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14. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, was waren 2024 die Ausfall- und
Maximilian Verspatungsursachen speziell in den Netzen Augsburger Netze
Deisenhofer Los 1 (insbes. Ulm — Augsburg — Minchen) und Dieselnetz
(BUNDNIS Ulm (insbes. Giinzburg — Krumbach — Mindelheim), welche
90/DIE GRU-  jahrliche Mindestpiinktlichkeitsquote hat die BEG im Zuge der
NEN) Ausschreibungen jeweils definiert und wie haben sich die Fahr-

gastzahlen auf den genannten Streckenabschnitten im Jahres-
vergleich entwickelt?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

Die Zugausfall- und Verspatungsursachen liegen dem Freistaat jeweils fir den ge-
samten Verkehrsdurchflihrungsvertrag, nicht jedoch fiir einzelne Teilstrecken vor.

Ausfall- und Verspatungsursachen waren im Jahr 2024 im Netz Augsburger Netze,
Los 1 insbesondere Bauarbeiten, fehlendes Personal beim Infrastrukturbetreiber
und beim Verkehrsunternehmen, die verkehrliche Durchfiihrung, Infrastruktursto-
rungen sowie die Fahrzeuge selbst.

Ausfall- und Verspatungsursachen im Netz Dieselnetz Ulm waren insbesondere
Bauarbeiten, Witterung, Streik, die verkehrliche Durchfiihrung, Infrastrukturstérun-
gen sowie die Fahrzeuge selbst.

In beiden hier betroffenen Verkehrsdurchfihrungsvertragen wird zur Pénalisierung
der Punktlichkeit das sogenannte Minutenverfahren angewendet. Strafzahlungen
werden ausgelost, wenn die Zige durchschnittlich mehr Verspatung haben als
40 Sekunden (monatlich) oder 60 Sekunden (jahrlich) im Dieselnetz Ulm bzw.
47 Sekunden (monatlich) oder 59 Sekunden (jahrlich) im Augsburger Netz Los 1.

Auf dem Streckenabschnitt Guinzburg — Krumbach ist im Schienenpersonennah-
verkehr die Nachfrage vom Jahr 2023 auf das Jahr 2024 um 19 Prozent gestiegen.
Auf dem Streckenabschnitt Krumbach — Mindelheim ist die Nachfrage im selben
Zeitraum um 15 Prozent gestiegen. Zu den Strecken Ulm — Augsburg und Augs-
burg — Mlnchen hat das Eisenbahnverkehrsunternehmen noch keine Fahrgastzah-
len flr diesen Zeitraum gemeldet.
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15. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie unterstitzt sie die geplante
Mia Elektrifizierung der Bahnstrecke Muhldorf — Simbach im Rah-
Goller men des Bundesprojekts ABS 38, inwieweit ist sie aktuell in die
(BUNDNIS Planungen und Abstimmungen mit der Deutschen Bahn und
90/DIE GRU-  dem Bund eingebunden und wie bewertet sie die verkehrliche
NEN) Bedeutung dieses Abschnitts insbesondere fur die Stadt Sim-

bach am Inn im Hinblick auf eine grenziberschreitende Anbin-
dung nach Osterreich?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

Die Staatsregierung begrufdt die geplante Elektrifizierung der Bahnstrecke Muhl-
dorf — Simbach, weil die Elektrifizierung dieser Strecke die bereits laufenden Pla-
nungen fir die Strecken Minchen — Mihidorf (ABS 38) und Simbach / Brau-
nau — Neumarkt-Kallham — Linz (A) erganzen und eine durchgehend elektrifizierte
Verbindung von Minchen tber Mihldorf nach Linz schaffen wiirde.

Herr Staatsminister Christian Bernreiter hatte sich bereits im Mai 2024 schriftlich an
den damaligen Bundesminister Dr. Volker Wissing gewandt und gefordert, dass der
Bund unverziglich den Planungsauftrag fur die Elektrifizierung der Bahnstrecke
Muhldorf — Simbach an die Deutsche Bahn AG erteilt. Der Planungsauftrag wurde
durch die damalige Bundesregierung jedoch nicht erteilt.

Die Staatsregierung wird sich gegenulber der neuen Bundesregierung erneut fur die
Erteilung des Planungsauftrags einsetzen.
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16. Abgeordnete
Sabine
Gross
(SPD)

In Bezug auf Antrage im Bereich der Wohnraumférderung
ab 2023 frage ich die Staatsregierung, in wie vielen Fallen
wurde ein vorzeitiger Malinahmenbeginn bewilligt (bitte aufge-
schlisselt nach Jahr und Regierungsbezirk), in wie vielen die-
ser Falle sind bereits endglltige Forderbescheide ergangen
(bitte aufgeschlisselt nach Jahr und Regierungsbezirk) und wie
viele Wohneinheiten sollen durch Projekte mit vorzeitigem Maf3-
nahmenbeginn entstehen (bitte aufgeschlisselt nach Jahr, Re-
gierungsbezirk und Férderprogramm)?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

Aus der nachfolgenden Tabelle sind die noch offenen Falle ersichtlich, in denen

jeweils einem vorzeitigen MafRnahmenbeginn (VZ) zugestimmt wurde.

Regierungsbezirk Forderprogramm AQ/Z; hl W o?r?gilﬁheeit en
Einkommensorientierte und
Aufwendungsorientierte Férderung 4 278
Regierung der (EOF/AQF)
Oberpfalz Kommunales Wohnraum-
férderungsprogramm 2 23
(KommWEFP)
EOF/AOF 22 787
. KommWFP 1 21
Regierung von Bayerisches Modernisie- 11 544
Mittelfranken rungsprogramm (BayMod)
Studentenwohnraumférde- 1 343
rung (Studi-WRF)
) EOF/AOF 7 321
Regierung von KommWEP 1 1
Niederbayern
BayMod 1 20
EOF/AOF 12 936
KommWFP 8 155
Regierung von BayMod 2 48
Oberbayern Auszubildendenwohnraum-
- 1 54
férderung
Studi-WRF 7 947
Regierung von EOF/AOF 3 178
Oberfranken BayMod 3 46
] EOF/AOF 8 841
Regierung von KommWFP 2 21
Schwaben
BayMod 2 59
Redi EOF/AOF 3 73
egierung von
Unterfranken KommWFP 3 25
BayMod 1 9

Statistisch erfasst werden nur Falle mit Zustimmung zum VZ, bei denen noch keine
Foérderzusage erfolgt ist. Es werden keine Daten erfasst, welche VZ durch eine For-
derzusage ersetzt werden. Eine Zustimmung zum VZ stellt keine Bewilligung oder
Zusicherung von Foérdermitteln dar. Es handelt sich lediglich um die Zustimmung
der Bewilligungsstelle, dass der Projekttrager mit dem Bauvorhaben beginnen kann,

ohne dass dies forderschadlich ware.
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17. Abgeordneter  Angesichts dessen, dass in der Antwort der Staatsregierung auf

Stefan meine Anfrage ,Zustand der Briickenbauten in Bayern® bei der
Low Unterfrage zum Erhaltungszustand der Briicken in Bayern auf
(AfD) die Internetseiten der staatlichen Bauamter verwiesen wird, dort

allerdings nur die aktuellen Sanierungen im Jahr 2025 aufgelis-
tet werden, frage ich die Staatsregierung, bei welchen Briicken
in Bayern unter staatlicher Bauaufsicht in den letzten funf Jah-
ren ein akuter Sanierungsbedarf festgestellt wurde (bitte nach
Standort aufschliusseln und jeweils den Sanierungsbedarf an-
geben), welche dieser Briicken wurde bisher saniert bzw. er-
neuert und welche dieser Bricken wird in den nachsten zwei
Jahren saniert bzw. erneuert?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

Der Zustand der Brucken, die durch den Freistaat verwaltet werden, kann der Be-
antwortung der Schriftlichen Anfrage der Abgeordneten Ursula Sowa und Dr. Mar-
kus Biichler (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN) vom 05.11.2024 entnommen werden
(Drs. 19/4448).

Eine bayernweite Erhebung der in den letzten Jahren durchgefihrten MalRnahmen
ist in der zur Verfigung stehenden Zeit zur Beantwortung der Anfrage nicht mog-
lich. Eine zuverlassige Prognose, wie viele Bauwerke in den kommenden zwei Jah-
ren die Grenze zum Zustandsnotenbereich gréRer oder gleich 3,0 Uberschreiten
bzw. verlassen werden, ist nicht sachgerecht méglich. Ziel der Bauwerkserhaltung
ist es, ein Gleichgewicht zwischen alterungsbedingten Zustandsverschlechterun-
gen und durchgefuhrten MaRnahmen sicherzustellen. Vordringlich sind dabei die
Bauwerke zu behandeln, die bezlglich der Zustandsnote eine Bewertung von 3,0
oder héher ausweisen.
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18. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie wird eine Fahrkarte, die die

Markus Teilnehmer des Erasmus-Programms ,DiscoverEU“ von der EU
Striedl nach den geltenden Tarifbedingungen fiir den Schienenperso-
(AfD) nennahverkehr in Bayern kostenlos zur Verfligung gestellt be-

kommen, aus dem Haushalt der EU konkret finanziert und wie
wird der Freistaat fur diese Dienstleistung entlohnt?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

Der Staatsregierung liegen keine spezifischen Erkenntnisse vor, wie die EU in ih-
rem Haushalt das Erasmus-Programm ,DiscoverEU* finanziert. Der Freistaat ist
nicht Dienstleistungserbringer fur die Ausgabe der Travel-Passe aus diesem EU-
Programm.
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19. Abgeordnete
Laura
Weber
(BUNDNIS
90/DIE GRU-
NEN)

Aufgrund der Planungen eines Technologiestandorts und In-
dustriegebiets auf dem im Jahr 2003 stillgelegten Gelande der
Maxhitte in Sulzbach-Rosenberg frage ich die Staatsregie-
rung, wie der aktuelle Stand der Planung und Entwicklung des
Standorts ist?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

Die Antwort der Staatsregierung zur Anfrage zum Plenum der Abgeordneten Laura

Weber vom 11.11.2024 (Drs. 19/4055) ist unverandert gultig.
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20. Abgeordneter  Angesichts der per Pressemitteilung am 19.09.2023 durch das

Christian Staatsministerium flr Wohnen, Bau und Verkehr angekiindig-
Zwanziger ten Bundesratsinitiative zur Férderung von Wohnraum fir Pfle-
(BUNDNIS gekrafte und den dort adressierten Herausforderungen fur ins-
90/DIE GRU-  besondere Pflege- und Gesundheitsversorgung, frage ich die
NEN) Staatsregierung, wie das staatliche Wohnraumangebot, das

das Uniklinikum Erlangen seinen Beschaftigten in der Pflege
(inkl. Auszubildenden und Kurzzeitbeschaftigten) anbietet, sich
im Zeitraum 2010 bis 2030 entwickelt hat (tatsachliche und an-
gestrebte ,Versorgungsquote“ unter Bericksichtigung des
Masterplans zur Entwicklung des Uniklinikums und ggf. Warte-
listen und unter Angabe des Zuwachses von Beschéftigten in
der Pflege im selben Zeitraum, sind die Beschéftigten in der
Pflege nicht separat erfasst, bitte ersatzweise die Gesamtheit
der Beschaftigten betrachten), welchen Stellenwert neben dem
Neubau von zusatzlichem Wohnraum fiir Pflegekrafte der Er-
halt des bestehenden Wohnraums fir Mitarbeitende speziell fur
das Uniklinikum in Erlangen fur die Staatsregierung einnimmt
und welche konkreten Vorhaben plant und setzt die Staatsre-
gierung aktuell um, um den im Koalitionsvertrag adressierten
Herausforderungen im kommunalen, studentischen (einschl.
Auszubildende) und genossenschaftlichen Wohnen wirksam zu
begegnen (bitte unter Angabe des Umsetzungsstandes)?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

Seit 2014 wurden in der Elisabethstrale, in Spardorf und in Blichenbach bereits
Uber 200 Appartements fur Wohnzwecke neu errichtet. Weitere 121 giinstige Wohn-
platze in Fahrradnahe zum Klinikum entstehen derzeit in der Carl-Thiersch-Stralle,
in Bichenbach (bis Ende 2027) sowie in Uttenreuth (in Planung).

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum fir Auszubildende ist eines der zent-
ralen Anliegen der Staatsregierung. Im Jahr 2024 konnte mit einem Mitteleinsatz
von rund 161 Mio. Euro aus Bundes- und Landesmitteln die Rekordzahl von mehr
als 2 300 Wohnpléatzen fir Studierende und Auszubildende geférdert werden. Zu
Beginn des Jahres 2024 wurde zudem ein eigenes Foérderprogramm fiir die Férde-
rung von Wohnraum fir Auszubildende auf den Weg gebracht. Genossenschaftli-
che Wohnformen und bauliche MaRnahmen zur Starkung der Bewohnergemein-
schaft werden in der bayerischen Mietwohnraumférderung bertcksichtigt und kén-
nen dort geférdert werden. Férderantrage fir Wohnraum von Beschaftigten in Kreis-
kliniken oder stadtischen Kliniken kdnnen zudem im Kommunalen Wohnraumférde-
rungsprogramm gestellt werden.
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Geschiftsbereich des Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus

21. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, ist eine digitale Speicherung von

Nicole Leistungsnachweisen in der vorhandenen digitalen Infrastruktur
Baumler an allen bayerischen Schulen (bspw. durch BayernCloud
(SPD) Schule) méglich, kdnnen datenschutzrechtliche Anforderungen

dabei sichergestellt werden und wie hoch schatzt die Staatsre-
gierung den Aufwand fir Lehrkrafte bzw. Schulen ein, samtli-
che Leistungsnachweise bestandig und zeitnah zu digitalisie-
ren?

Antwort des Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus

Die technischen Rahmenbedingungen fir eine digitale Speicherung der Leistungs-
nachweise liegen an den Schulen derzeit in unterschiedlicher Weise vor und han-
gen entscheidend von den individuell gemeinsam mit den zustandigen Sachauf-
wandstragern gefundenen Ldsungen vor Ort ab.

Inwieweit sie den Anforderungen von Datenschutz und Datensicherheit Rechnung
tragen, ist von den konkret genutzten Systemen und ihrer Konfiguration abhangig.
Die BayernCloud Schule ist fur den Zweck dieser Speicherung nicht vorgesehen.
Die Hinweise in der ,Bekanntmachung lber die Hinweise zur Nutzung der IT-Infra-
struktur und des Internetzugangs an Schulen (Schulische IT-Infrastruktur und Inter-
netzugang)“® (gedndert am 25.03.2024) sowie die Ausfiihrungen unter* sind zu be-
achten.

Eine Schatzung des Aufwandes fur eine bestdndige und liickenlose Digitalisierung
samtlicher Leistungsnachweise (beispielsweise durch das Scannen korrigierter Ar-
beiten vor Herausgabe an die Schilerinnen und Schiler) ist nicht moglich. Es ist
jedoch von einem erheblichen Mehraufwand fur Lehrkrafte und/oder das Verwal-
tungspersonal der Einzelschule auszugehen. Ziel aller Entbirokratisierungsbemu-
hungen der Staatsregierung ist es demgegeniiber, Ressourcen fiir wesentliche Auf-
gaben — hier: fir den Unterricht und das padagogische Kerngeschaft — freizusetzen
und Verwaltungsaufwand zu reduzieren.

4

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2024-193/
https://www.km.bayern.de/gestalten/digitalisierung/datensicherheit/dienstliche-verwendung-digitaler-
werkzeuge


https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2024-193/
https://www.km.bayern.de/gestalten/digitalisierung/datensicherheit/dienstliche-verwendung-digitaler-werkzeuge
https://www.km.bayern.de/gestalten/digitalisierung/datensicherheit/dienstliche-verwendung-digitaler-werkzeuge
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22. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, warum werden der Hermann-

Eva KeRler-Schule in Méottingen trotz Bedarfs fiir das Schul-
Lettenbauer  jahr 2025/2026 fiir die Bildung neuer Klassen nicht die notwen-
(BUNDNIS digen zusatzlichen Planstellen zugewiesen, wie viele Kinder er-
90/DIE GRU-  halten aufgrund des Stellenmoratoriums trotz bestehenden Be-
NEN) darfs keinen Platz an einer geeigneten Férderschule und wie

stellt das Staatsministerium fur Unterricht und Kultus sicher,
dass kinftig ausreichend Forderschulplatze fir Kinder mit Foér-
derbedarf im Landkreis Donau-Ries zur Verfligung stehen?

Antwort des Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus

Im Bereich der Forderschulen — so auch an der privaten Hermann-KeRler-Schule
der Lebenshilfe Donau-Ries — sind aktuell nicht die zur Verfligung stehenden Leh-
rerstellen fir fehlende Schulplatze verantwortlich, sondern ein Mangel an Bewerbe-
rinnen und Bewerbern.

Das sogenannte Stellenmoratorium ist fir das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen und
steht der Einstellung von Lehrkraften fiir Sonderpadagogik derzeit nicht entgegen.

Aufgrund der angespannten Personalsituation an bayerischen Schulen hat das
Staatsministerium ein Rahmenkonzept zur Lehrerversorgung erstellt und veroffent-
licht. Dabei sind MafRnahmen vorgesehen, die den Unterricht fiir die Schulerinnen
und Schiler im kommenden Schuljahr in Bayern sicherstellen sollen.® Die Perso-
nalzuweisung vor Ort liegt vorliegend in der Verantwortung der Regierung von
Schwaben, die mit dem zugewiesenen Personal die Personalplanung fir die Schu-
len voraussichtlich vor den Sommerferien abschliefsen kann. Die Schulaufsicht und
alle verantwortlichen Stellen sind in der Vorbereitung des Schuljahres 2025/2026
intensiv damit befasst, die Standorte mit erh6hten Bedarfen bei der Verteilung der
verfigbaren Lehrkrafte entsprechend zu bertcksichtigen. Um die Bereitschaft fur
eine Einstellung in Bedarfsregionen, wie den Landkreis Donau-Ries, zu erhdhen,
erhalten Bewerberinnen und Bewerber in diesen Regionen eine sog. Regionalpra-
mie.

5

https://www.km.bayern.de/ministerium/bildungspolitische-schwerpunktthemen/unterrichtsversor-
gung# _blank


https://www.km.bayern.de/ministerium/bildungspolitische-schwerpunktthemen/unterrichtsversorgung#_blank
https://www.km.bayern.de/ministerium/bildungspolitische-schwerpunktthemen/unterrichtsversorgung#_blank
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23. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie viele Kinder gemafl der
Stephanie Sprachstandserhebung Sprachdefizite haben (bitte aufschlis-
Schuhknecht seln nach absoluten und relativen Werten pro Regierungsbe-
(BUNDNIS zirk, Landkreisen und kreisfreien Stadten), wie viele Platze fir
90/DIE GRU-  den firr diese Kinder verpflichtenden Vorkurs Deutsch geschaf-
NEN) fen werden und ob weitere MalRnahmen im Bereich der fruh-

kindlichen Bildung geplant sind, um fir das kommende Jahr die
Zahl der Kinder mit Sprachdefiziten schon vor der Sprachstand-
serhebung zu reduzieren?

Antwort des Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus

Die Auswertung der Ergebnisse der Sprachstandserhebung mit dem Bayerischen
Screening des individuellen Sprachstands (BaSiS) eineinhalb Jahre vor der Ein-
schulung ist noch nicht abgeschlossen, da fiir einzelne Kinder, deren Erziehungs-
berechtigte den Ersttermin nicht wahrnehmen konnten, noch weitere Termine ver-
geben werden mussten.

Die Teilnahme am Vorkurs Deutsch 240 ist an einen Platz in einer staatlich gefor-
derten Kindertageseinrichtung gekoppelt. Es soll fir alle Kinder, die auf Grundlage
des BaSiS-Ergebnisses zum Besuch einer staatlich geférderten Kindertageseinrich-
tung mit integriertem Vorkurs verpflichtet werden, auch ein Vorkurs Deutsch 240-
Angebot in schulischer Verantwortung geschaffen werden.

Fir jede staatlich geforderte Kindertageseinrichtung besteht die Verpflichtung zur
Einrichtung eines Vorkurses Deutsch 240 (Férdervoraussetzung, Art. 19 Nr. 10,
Art. 15 Abs. 2 Satz 3 Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz
(BayKiBiG)). Der Vorkurs ist immer dann einzurichten und durchzufuhren, sobald
mindestens einem Kind seitens der Grundschule eine Verpflichtung zur Teilnahme
am Vorkurs ausgesprochen wurde.

Im Ubrigen ist ein Vorkurs auch dann einzurichten und durchzufihren, sobald min-
destens ein Kind einen Sprachférderbedarf in der deutschen Sprache nach SISMIK
bzw. SELDAK hat und die Eltern der Teilnahme am Vorkurs Deutsch zugestimmt
haben (,freiwillige Teilnahme®, also keine Verpflichtung durch die Grundschule).

Darlber hinaus ist die sprachliche Bildung und Férderung — vor allem im Sinne ei-
ner alltagsintegrierten sprachlichen Bildung — seit jeher verbindliches Bildungs- und
Erziehungsziel jeder staatlich geférderten Kindertageseinrichtung. Es obliegt den
Kommunen und freien Tragern als Verantwortliche fir den Betrieb, wie sie dieses
Bildungs- und Erziehungsziel konkret umsetzen. Die Staatsregierung unterstitzt die
Trager und Einrichtungen durch verschiedene Malinahmen und Projekte wie
z. B. die neue Schwerpunktsetzung in der Kampagne ,Startchance kita.digital“ auf
sprachliche Bildung, regelmaRige virtuelle Treffen zum Vorkurs Deutsch 240 (Vor-
kurs-Stammtisch) und kostenlose Fortbildungen fur Vorkurs-Padagoginnen und
-Padagogen.
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24. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wann werden die restlichen,
Gabriele noch zu benennenden Startchancen-Schulen bekannt gege-
Triebel ben, welche Schularten sind Teil dieser noch nicht bekannten
(BUNDNIS Schulen, und wie viele weitere Startchancen-Schulen soll es
90/DIE GRU-  jeweils pro Schulart geben?

NEN)

Antwort des Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus

Ende letzter Woche wurden die Schulen, die nach dem Sozialindex fir eine Teil-
nahme im Startchancen-Programm ab dem nachsten Schuljahr in Frage kommen,
sowie deren Schulaufwandstrager informiert. In der aktuellen und kommenden Wo-
che finden Informationsveranstaltungen statt, um Schulen und Schulaufwandstra-
ger mit den wesentlichen Inhalten des Programms vertraut zu machen und ihnen
auf dieser Grundlage eine fundierte Entscheidung Uber eine Teilnahme am Start-
chancen-Programm bis kurz vor den Pfingstferien zu ermaoglichen.

Die konkreten Schulen werden anschlieRend bekannt gegeben. Bereits jetzt zeich-
net sich ab, dass folgende Schularten teilnehmen werden:

— Grundschulen
— Mittelschulen

— Forderschulen
— Berufsschulen

— Berufsschulen zur sonderpadagogischen Foérderung
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Geschiftsbereich des Staatsministeriums fiir Wissenschaft und Kunst

25. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, in welcher Héhe hat der Freistaat

Johannes Bayern Beitrage zur Einrichtung des Deutschen Zentrums Kul-
Becher turgutverluste (DZK) sowie zur Einrichtung seiner Vorgangerin-
(BUNDNIS stitutionen bzw. deren Trager geleistet (bitte die fur die Einrich-
90/DIE GRU-  tung aufgewendeten Summen mit dem jeweiligen Jahr der Zah-
NEN) lung tabellarisch angeben), welche jahrlichen Mittel wurden

bzw. werden seit der erstmaligen Zahlung bis einschlief3lich
2025 fir den laufenden Betrieb des DZK, seiner Vorgangeror-
ganisationen sowie der Tragerstiftung aufgewendet (bitte mit
Jahreszahl und Summe angeben) und in welcher Weise be-
grindet die Staatsregierung die jeweilige finanzielle Beteili-
gung?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wissenschaft und Kunst

Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste (DZK) wurde zum 01.01.2015 gegriindet.
In ihm gingen die Koordinierungsstelle Magdeburg und die Arbeitsstelle fiir Prove-
nienzforschung auf, deren Aufgaben das DZK seitdem fortsetzt und ausbaut.

An der Finanzierung des DZK beteiligten sich die Lander seit dem 01.01.2015 mit
einem einmaligen Beitrag zum Stiftungsvermoégen (50.000 Euro; Anteil der Lander:
jeweils 1.500 Euro) und mit einer jahrlichen Zuwendung von rund 608.000 Euro,
was den bis dahin geleisteten Landerbeitragen fir die Koordinierungsstelle Magde-
burg (rund 250.000 Euro; Anteil Bayern: rund 13.300 Euro) und fur die Arbeitsstelle
fur Provenienzforschung (358.000 Euro, Anteil Bayerns nach Kdnigsteiner Schlus-
sel: rund 55.562 Euro) entspricht.

Seit dem 01.01.2017 werden die jahrlichen Finanzierungsbeitrdge aufgrund einer
Vereinbarung zwischen Bund und Landern alleine vom Bund getragen. Diese Ver-
einbarung wurde als Kompensation fir den Verwaltungsmehraufwand getroffen,
den die Lander durch die Neueinflihrung des Kulturgutschutzgesetzes zu tragen
haben.

Ab dem 01.01.2026 werden die Lander die beim DZK anzusiedelnde neue Schieds-
gerichtsbarkeit NS-Raubkunst mit jahrlich 1 Mio. Euro mitfinanzieren (1 weitere
Mio. Euro durch den Bund). Dieser Beitrag wird nach dem Kénigsteiner Schlissel
auf die Lander aufgeteilt.
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26. Abgeordnete
Claudia
Kohler
(BUNDNIS
90/DIE GRU-
NEN)

Antwort des Staatsministeriums fir Wissenschaft und Kunst in Abstimmung

Nachdem der Freistaat Bayern ein Grundstiick in bester Lage
direkt an der U-Bahn Haltestelle Garching Forschungszentrum
im Jahr 2008 in Erbpacht vergeben hat, um Dienstleistungen
und Einkaufsmoglichkeiten am Forschungscampus zu schaf-
fen, und das Gebaude bereits im Jahr 2019 fertiggestellt wurde,
frage ich die Staatsregierung, von welchem Zeitraum sie aus-
geht, dass die GALILEO Neue Mitte am Hochschulcampus Gar-
ching GmbH & Co. KG die fir die Studierenden und Beschaf-
tigten am Forschungscampus angekiindigten Méglichkeiten zur
Verfligung stellt, weshalb sie seit Jahren den in weiten Teilen
Leerstand des Gebaudes akzeptiert und welche Initiativen sie
bisher ergriffen hat, um den Leerstand zu beenden?

mit dem Staatsministerium fiir Wohnen, Bau und Verkehr

Nach der Zuschlagserteilung und Errichtung des Gebaude Galileo liegen Vermie-
tung, Verpachtung und Betrieb des Objekts nicht in der unmittelbaren Verantwor-
tung des Freistaates. Die Geschéaftsinteressen des privaten Vermieters sind zu
schitzen, insofern kénnen zu méglichen Vertragsverhandlungen o. a. keine Aus-

kiinfte erteilt werden.
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Geschéftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat

27. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, welche objektiv messbaren Er-

Franz folge haben die sie und ihre Justiz- und Finanzbehdrden seit
Bergmiiller Einfihrung der Identifizierung von Personen, die einen staat-
(AfD) lich definierten, maximalen Bargeldbetrag nutzen wollen oder
seit Einflhrung einer Bargeldobergrenze, gegen Geldwasche,
Terrorismusfinanzierung, Steuerhinterziehung von

z. B. 10.000 Euro (ggf. auch in Zusammenarbeit mit anderen
Landern, insbesondere in anderen EU-La&ndern, die eine der-
artige Bargeldobergrenze bereits eingefiihrt haben, darunter
z. B. ltalien seit Januar 2023 Uber 5.000 Euro und/oder Spa-
nien Uber 1.000 Euro und/oder Griechenland tber 500 Euro,
wo aktuell bereits sogar tiber eine noch weitere Absenkung auf
200 Euro diskutiert wird) feststellen kdnnen, welche Initiativen,
auch Bundesratsinitiativen, hat die Staatsregierung nach dem
21.05.2024 gestartet oder wird die Staatsregierung in Zukunft
starten, um ihrer eigenen Aussage ,Bayern wird sich mit aller
Kraft dafiir engagieren, dass die jetzt beschlossene Beschran-
kung kein Auftakt flir weitere Verbote oder gar zur vollstandigen
Abschaffung von Bargeld als Zahlungsmittel wird.“ Taten fol-
gen zu lassen (vgl.® und bitte die EU-Rechtsgrundlage benen-
nen) und wie macht die Staatsregierung aktuell — im jlingsten
Bestreben der neuen Bundesregierung das Anbieten von Zah-
lungen Uber Kartenterminals zur Pflicht machen zu wollen, ob-
wohl im Koalitionsvertrag dazu keine Pflicht vereinbart wurde
und in Zeile 1580 lediglich ein ,soll“ zu lesen ist — ihre eigene
Positionierung ,Bayern wird sich mit aller Kraft dafiir engagie-
ren, dass die jetzt beschlossene Beschrankung kein Auftakt fur
weitere Verbote oder gar zur vollstandigen Abschaffung von
Bargeld als Zahlungsmittel wird.“ geltend (bitte vorzugsweise
mit Hilfe von z. B. drei Beispielen transparent machen)?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat in Abstimmung
mit dem Staatsministerium der Justiz und dem Staatsministerium des Innern,
fiir Sport und Integration

Der Staatsregierung liegen keine Statistiken Uber ,objektiv messbare Erfolge®, die
ausschlieBlich auf der ,Einfiihrung der Identifizierung von Personen, die einen staat-
lich definierten maximalen Bargeldbetrag nutzen wollen“ oder ausschlielich auf der
»Einfihrung einer Bargeldobergrenze* beruhen, vor.

Die neue Bundesregierung wie auch die Bayerische Staatsregierung bekennen sich
in ihren jeweils aktuell gultigen Koalitionsvertragen beide ausdricklich zum Erhalt
des Bargelds. Eine Abschaffung des Bargelds oder dahingehende Initiativen ste-
hen — auch auf europaischer Ebene — nicht im Raum. Insofern besteht kein Hand-
lungsbedarf im Sinne der Fragestellung.

https://www.bayern.de/fueracker-bargeldobergrenze-beschneidet-freiheitsrechte-eu-beschliesst-bar-
zahlungsobergrenze-von-10-000-euro-ab-2027-freistaat-bayern-stellt-sich-langfristig-gegen-begren-
zung-der-bargeldnutzung/


https://www.bayern.de/fueracker-bargeldobergrenze-beschneidet-freiheitsrechte-eu-beschliesst-barzahlungsobergrenze-von-10-000-euro-ab-2027-freistaat-bayern-stellt-sich-langfristig-gegen-begrenzung-der-bargeldnutzung/
https://www.bayern.de/fueracker-bargeldobergrenze-beschneidet-freiheitsrechte-eu-beschliesst-barzahlungsobergrenze-von-10-000-euro-ab-2027-freistaat-bayern-stellt-sich-langfristig-gegen-begrenzung-der-bargeldnutzung/
https://www.bayern.de/fueracker-bargeldobergrenze-beschneidet-freiheitsrechte-eu-beschliesst-barzahlungsobergrenze-von-10-000-euro-ab-2027-freistaat-bayern-stellt-sich-langfristig-gegen-begrenzung-der-bargeldnutzung/
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28. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, gibt es Hinweise darauf, wer hin-

Roland ter dem DDoS-Angriff (Distributed Denial-of-Service-Angriff) auf
Magerl Nurnberg steckt, welche MalRnahmen wurden ergriffen, um die
(AfD) betroffenen Online-Dienste wiederherzustellen und gab es wei-

tere Stadte oder offentliche Einrichtungen, die zeitgleich von
ahnlichen Angriffen betroffen waren?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat

Dem Landesamt fir Sicherheit in der Informationstechnik (LSI) sind am Morgen des
25.04.2025 durch eigene Analysen Informationen bekannt geworden, dass eine
Gruppierung zu DDoS-Angriffen (Distributed Denial-of-Service-Angriffen) gegen die
Stadte Miinchen” und Nirnberg® aufgerufen hat. Das LS| informierte beide Stadte
umgehend und stand ihnen beratend zur Seite. Die Betriebsverantwortung sowie
Abwehr- und ggf. Wiederherstellungsmalnahmen liegen jedoch in kommunaler Zu-
standigkeit.

https://www.muenchen.de/
8 hittps://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/index.html


https://www.muenchen.de/
https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/index.html
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29. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, warum im Staatsministerium der

Jurgen Finanzen und fir Heimat (StMFH) bei der Bewirtung von Gas-
Mistol ten Porzellangeschirr aus den Vereinigten Arabischen Emira-
(BUNDNIS ten und nicht von bayerischen Porzellanherstellern verwendet
90/DIE GRU-  wird, inwiefern bei der Beauftragung von Cateringunternehmen
NEN) jenseits von Speisen und Getranken auf regionale und nach-

haltige Beschaffung geachtet wird und ob eine Anschaffung
von Porzellan aus bayerischer Produktion fir das StMFH in
Frage kommt?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat

Bei dem betreffenden Geschirr handelt es sich mitunter um einen Altbestand aus
dem Inventar der Kantine des Staatsministeriums der Finanzen und fir Heimat
(StMFH). Gerade bei Neubeschaffungen und bei der Beauftragung von Leistungen
spielen auch die Aspekte Nachhaltigkeit und Regionalitat neben anderen Kriterien,
wie beispielsweise den Haushaltsgrundsatzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit sowie den Vergabegrundsatzen des Wettbewerbs und der Produktneutralitat im
StMFH eine gewichtige Rolle. So ist auch Porzellan aus bayerischer Produktion be-
reits im StMFH vorhanden.
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30. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, wie ist der aktuelle Stand hin-
Tim sichtlich der dauerhaften Unterbringung des Grundsteueramts
Pargent in Zwiesel, aus welchen Griinden kam es zu einer Verzégerung
(BUNDNIS der fir 2024 angekiindigten Entscheidung Uber die endgiltige
90/DIE GRU-  Unterbringung des Grundsteueramts in Zwiesel (siehe dazu
NEN) Presseartikel ,Herbergssuche fir das Grundsteueramt noch

nicht beendet” vom 12.01.2025 in der Passauer Neuen Presse)
und welche konkreten finanziellen und personellen Auswirkun-
gen (z. B. Mehrkosten, unbesetzte Stellen, Verzdégerungen bei
Einstellungen) sind der Staatsregierung durch die Verzdgerung
bei der Unterbringung des Grundsteueramts in Zwiesel bislang
bekannt?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat

Die zweite Stufe der Behdrdenverlagerungen sieht die Einrichtung eines Grundsteu-
erfinanzamts in Zwiesel und Viechtach mit insgesamt 300 Beschaftigten vor. Der
Abschluss des Verlagerungsprojekts ist grundsatzlich fir das Jahr 2030 geplant.
Der Personalaufbau erfolgt dabei sukzessive und soll in der Endstufe gleicherma-
Ren auf beide Standorte verteilt sein. Derzeit sind in Zwiesel bereits 30 Beschaftigte
am Grundsteuerfinanzamt tatig. Im Herbst dieses Jahres wird der Standort perso-
nell weiter ausgebaut. Zur Deckung des Raumbedarfs werden zusatzliche Flachen
in der Innenstadt von Zwiesel angemietet.

Fur die Suche einer geeigneten Unterbringung des Grundsteuerfinanzamts ist die
Immobilien Freistaat Bayern federflhrend zustandig. Sie fuhrt aktuell hinsichtlich
der endgiltigen Unterbringung der Beschéaftigten am Standort Zwiesel das Flachen-
managementverfahren durch. Fir den kurzfristigen weiteren Aufbau des Grund-
steuerfinanzamts in Zwiesel wurde erst kirzlich ein Mietvertrag fur neue Raumlich-
keiten unterzeichnet.

Vermeintliche Verzégerungen gibt es jedoch nicht. Die Zeitplanung fur die dauer-
hafte Unterbringung des endausgebauten Grundsteuerfinanzamts wird voraussicht-
lich eingehalten.
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31. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie oft haben Angestellte des
Julia Freistaates Bayern seit 2020 von einer Uberlastungsanzeige
Post gebraucht gemacht, aufgeschlisselt nach Geschlecht sowie
(BUNDNIS Aufgabenbereich und Jahr?
90/DIE GRU-

NEN)

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat

Dem Staatsministerium der Finanzen und fir Heimat ist nicht bekannt, ob und
ggf. in welchem Umfang Angestellte des Freistaates von einer Uberlastungsan-
zeige Gebrauch gemacht haben. Maschinell auswertbares Zahlenmaterial steht
nicht zur Verfigung. Eine Erhebung bei allen Personalstellen ware mit unverhalt-
nismaRigem Aufwand verbunden.



Drucksache 19/6865 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 34

32. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie ist der aktuelle Stand hin-

Ursula sichtlich des Baubeginns fiir die ,Hochschule flr den &ffentli-
Sowa chen Dienst — Fachbereich Finanzwesen® in Kronach, wie ge-
(BUNDNIS staltet sich der derzeitige Gesamtzeitplan des Bauvorhabens
90/DIE GRU-  und wann ist die Fertigstellung geplant?

NEN)

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat

Zur Beantwortung wird auf die Antwort zur Anfrage zum Plenum vom 17.04.2024,
Drs. 19/1892, verwiesen. Es kdnnen zum jetzigen Stand noch keine konkreten Zeit-
punkte inklusive Fertigstellung genannt werden. Das sich in Planung befindliche
Projekt wird weiterhin von staatlicher Seite mit hoher Prioritat vorangetrieben.
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Geschaftsbereich des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwick-
lung und Energie

33. Abgeordnete  Ich frage die Staatsregierung, sind Ausgleichsmalinahmen fur

Martina Windkraftanlagen im Wald/Staatsforsten vorgesehen, welche

Fehlner konkreten MalRnahmen sind dies, und welche besonderen An-

(SPD) forderungen an waldbauliche MalRnahmen werden hierbei ge-
stellt?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen stellen regelmafig Eingriffe
in Natur und Landschaft dar. Um negative Auswirkungen auf Natur und Landschaft
zu kompensieren, sind natur- und artenschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatz-
maflnahmen erforderlich. Im Einzelfall (Bannwald gemaf Art. 11 Bayerisches
Waldgesetz — BayWaldG) kann zusatzlich ein waldrechtlicher Ausgleich gefordert
werden.

Im Zuge des 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahrens obliegt es der Geneh-
migungsbehorde, geeignete Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen gegeniber dem
Vorhabentrager des Projekts durch Bedingungen und Auflagen im immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheid festzusetzen.

Typische naturschutzrechtliche AusgleichsmalRnahmen sind beispielsweise die
Schaffung von Feuchtflachen, die Renaturierung von FlieRgewassern oder die Ent-
siegelung von Flachen. Im Bereich des Artenschutzes sind besonders Malinahmen
zum Schutz kollisionsgefahrdeter Vogelarten (z. B. Rotmilan) sowie zum Schutz von
Fledermausarten relevant (z. B. Abschaltung von Windenergieanlagen zu bestimm-
ten Zeiten, Mindestabstande zu Brutplatzen, Errichtung von Ersatzhabitaten).

Die Errichtung und der Betrieb von Windkraftanlagen stellen generell keine geson-
derten Anforderungen an den Waldbau.
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34. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, welche erarbeiteten Vorgaben

Christiane und Ziel-/Mengenbestimmungen fiir Windkraftanlagen im

Feichtmeier Wald/Staatsforsten flir welchen Zeitrahmen existieren bereits,

(SPD) und welche Vorrang- bzw. Ausschlusskriterien werden dabei
angewandt?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Die Bayerische Staatsregierung hat im Koalitionsvertrag als Ziel bei der Windkraft
an Land ,1.000 neue Windkraftanlagen im Freistaat bis 2030“ vereinbart.

Die Bayerischen Staatsforsten (BaySF) haben sich zum Ziel gesetzt, 500 Windkraft-
anlagen bis zum Jahr 2030 auf den Weg zu bringen.

Die BaySF stellen hierflirr grundsatzlich Staatsforstgrund fur die Nutzung der Wind-
energie im Rahmen eines von BaySF durchgefiihrten 6ffentlichen Auswahlverfah-
rens bereit. Flachenkulisse fiir die Auswahl der Projektflachen im Staatswald bilden
die Windenergiegebiete, die im Rahmen der Regionalplanung oder im Rahmen der
Bauleitplanung fiir die Nutzung der Windenergie vorgesehen sind.

Bei der Erstellung von konkreten Projektflachen fir die Auswahlverfahren werden
Umstande, die einer potenziellen Eignung der Staatswaldflache fir die Nutzung von
Windenergie entgegenstehen, berlicksichtigt. Neben Abstanden zur Wohnbebau-
ung sowie zu Autobahnen, Ubergeordneten Strafden und Bahnlinien sind dies ins-
besondere der Ausschluss von Flachen in Schutzgebieten (z. B. Naturschutzgebiet,
Special Protection Areas- und Fauna-Flora-Habitat-Gebiet, Naturwaldflachen).
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35. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie unterstiitzt sie konkret das
Barbara Wirtschaftsbiiro der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft
Fuchs (vbw) in Tirana, Albanien, inwiefern fallen hier Kosten fiir den
(BUNDNIS Freistaat an und wie viele albanische Fachkrafte konnten mit-
90/DIE GRU- hilfe dieses Biiros bereits in Bayern eine Beschéftigung aufneh-
NEN) men?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Das Buro der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) in Tirana, Albanien wird
ausschlieBlich durch die vbw finanziert.

Nach Auskunft des vbw muss sich vieles noch entwickeln, aber es gelang bis heute,
einige Projekte und Kooperationen anzustof3en. Das Biiro hat einen Pool an poten-
ziellen albanischen Arbeitskraften aufgebaut, die nach Bayern kommen maéchten.

Das Biiro setzt sich gezielt fiir Vereinfachungen bei der Einwanderung von Arbeits-
kraften ein. Hier gibt es noch viel zu tun, beispielsweise bei der Anerkennung alba-
nischer Ausbildungen als Pflegefachkraft in Deutschland.
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36. Abgeordneter  Im Hinblick auf die bereits verstrichene Zeit frage ich die Staats-

Volkmar regierung, welche der im Dezember 2024 von Ministerprasident
Halbleib Dr. Markus Séder im ,Kraftpaket* angekiindigten Mafinahmen
(SPD) zur Unterstlitzung des Industriestandorts Schweinfurt wurden

bislang konkret umgesetzt, wie sieht die weitere Planung (Kon-
zept, Ziel, Férdersummen, Férderempfanger, Mittelherkunft,
Zeithorizont etc.) fir Unterstitzungsmafinahmen aus und wie
ist der aktuelle Stand bezuglich der Verhandlungen zwischen
dem Freistaat Bayern und dem Zweckverband Interkommuna-
ler Gewerbepark Conn Barracks beziiglich der Uberlassung des
Verwaltungstraktes und der im Gegenzug dazu vom Zweckver-
band vorgeschlagenen Weiternutzung der Unterkunftsgebaude
Uber den urspriinglich vertraglich vereinbarten Nutzungszeit-
raum hinaus?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Die Staatsregierung hat eine kraftvolle wirtschaftspolitische Initiative in der Region
Schweinfurt gestartet, unterstlitzt die Unternehmen und schiebt die Transformation
weiter an. Zu nennen sind etwa:

In der Regionalférderung ist der Status auf Stand des 8-Punkte-Plans.

Der Regierung von Unterfranken wurden gemaf der jeweiligen Strukturverteiler alle
verfigbaren Haushaltsmittel der Bayerischen Regionalférderung fur das Jahr 2025
in H6he von insgesamt 49,7 Mio. Euro zur Bewirtschaftung zur Verfligung gestellt.
Geeignete Forderantrdge aus der Region Schweinfurt kdnnen somit wie geplant
begleitet werden. Im Rahmen des Bayerischen Wasserstofftankstelleninfrastruktur-
programms fordert das Staatsministerium fur Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie (StMWi) den Aufbau einer Tankstelle der Tyczka Hydrogen GmbH im Hafen
Schweinfurt mit 2 Mio. Euro (Ausstellung Zuwendungsbetrag: Juni 2023; geplante
Inbetriebnahme: Juli 2026).

Im Rahmen des Bayerischen Foérderprogramms zum Aufbau einer Elektrolyseurin-
frastruktur wird der Aufbau eines 5-Megawatt-Elektrolyseurs der Tyczka Hydrogen
GmbH im Hafen Schweinfurt mit 5 Mio. Euro gefordert (Ausstellung Zuwendungs-
betrag: Februar 2025; geplante Inbetriebnahme: Januar 2027).

Der Landkreis Schweinfurt hat mit Antrag vom 12.02.2025 eine Projektforderung
nach der Forderrichtlinie Landesentwicklung — Regionalmanagement (FORLa Ill)
beantragt, der fir den Fdérderzeitraum 01.04.2025 bis 31.03.2028 bewilligt wurde
(Foérderbetrag: 327.187,76 Euro, Férdersatz: 80 Prozent). Zudem sind die Stadt und
der Lkr. Schweinfurt Teil der Regionalen Initiative Mainfranken GmbH, die ebenfalls
eine Regionalmanagementférderung far den Forderzeitraum
01.08.2024 bis 31.07.2027 erfahrt (Forderbetrag: 519.750,00 Euro, Fordersatz:
90 Prozent).

Auch Grofliunternehmen der Region profitieren von finanzieller Unterstitzung, ins-
gesamt acht Projekte befinden sich derzeit in der Endabstimmung (voraussichtliche
Gesamtzuwendungen bis zu 6,1 Mio. Euro). Die Projekte werden (iber den Trans-
formationsfonds geférdert.
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Das StMWi schafft derzeit Voraussetzungen fiir eine Forderung der iFABarea in
Hohe von 5 Mio. Euro: Geplant ist die rAumliche Konzentration der Griindungsfor-
derung in der sog. iFABarea (Founder Barracks) und Erweiterung der Angebote an
Start-ups. Grundlage soll eine Potentialanalyse schaffen (u. a. Griinderpotential,
Identifizierung mdglicher Licken im Unterstiitzungsangebot). Geférdert wird die
0. g. Potenzialanalyse mit 50.000 Euro. Die 5 Mio. Euro (Verpflichtungserméachti-
gung, Ausgabemittel) sind zum Doppelhaushalt 2026/2027 angemeldet.
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37. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie will sie konkret sicherstellen,

Oskar dass — wie von Ministerprasident Dr. Markus Séder beim Ris-
Lipp tungsgipfel angekindigt — 25 Prozent der neuen Ristungsauf-
(AfD) trage des Bundes an bayerische Unternehmen vergeben wer-

den, obwohl die Vergabehoheit ausschlief3lich beim Bund liegt
wie will Staatsminister Hubert Aiwanger die beim Ruistungsgip-
fel angekindigte Unterstitzung fir mittelstdndische Automobil-
zulieferer beim Einstieg in die Rustungsproduktion konkret um-
setzen, insbesondere im Hinblick auf Férderprogramme, Zertifi-
zierungen und Marktzugang und wie will die Staatsregierung die
Zusammenarbeit bayerischer Universitaten mit der Ristungs-
forschung konkret ausbauen — gibt es bereits Kooperationsmo-
delle oder Pilotprojekte?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und Ener-
gie in Abstimmung mit dem Staatsministerium fiir Wissenschaft und Kunst

Bayern verfligt ber eine in allen Bereichen leistungsfahige Sicherheits- und Vertei-
digungsindustrie. Ein Drittel der gesamtdeutschen Wertschépfung der Sicherheits-
und Verteidigungsindustrie erwirtschaften bereits heute bayerische Unternehmen.
Bayerns Zielsetzung ist daher, dass die heimische Sicherheits- und Verteidigungs-
industrie und weitere Zulieferbetriebe oder Unternehmen bei allen Beschaffungen
fur die Bundeswehr angemessen berucksichtigt werden.

Grundsatzlich ist es den Hochschulen im Rahmen ihrer verfassungsmafig garan-
tierten Wissenschaftsfreiheit Gberlassen, selbst Gber Inhalt und Gegenstande ihrer
Forschung und Uber den Abschluss von Kooperationsvereinbarungen zu entschei-
den. Mit dem Gesetz zur Férderung der Bundeswehr ist in Bayern ein Kooperati-
onsgebot zwischen Hochschule und Bundeswehr geschaffen worden.
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38. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, bis wann plant sie eine Neuauf-

Martin lage eines Gesetzes zur Beteiligung der Blirgerinnen und Bur-
Stiimpfig ger sowie Kommunen an neuen Wind- und Freiflachenphoto-
(BUNDNIS voltaikanlagen im Landtag einzureichen, welche Verbande wur-
90/DIE GRU-  den diesbeziiglich seit dem 20.03.2025 angehért und plant die
NEN) Staatsregierung weiterhin sowohl eine Burger- als auch Kom-

munalbeteiligung im Rahmen des Gesetzesentwurfs?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Der bisherige Gesetzesentwurf wurde am 22.01.2025 in der Ersten Lesung im
Landtag behandelt und befindet sich aktuell im Ausschussverfahren. Mit Blick auf
die Zielsetzungen der neuen Bundesregierung sind Anderungen im Energiebereich
moglich, die sich auf Inhalt und Rahmenbedingungen des Entwurfs auswirken kénn-
ten. Ziel ist es, dem Landtag einen zustimmungsreifen Gesetzentwurf bis nach der
Sommerpause vorzulegen, sofern die nétigen Erkenntnisse fiir eine treffsichere Ent-
scheidung bis dahin klar genug sind.

Seit dem 20.03.2025 wurden Gesprache gefihrt mit dem Bayerischen Gemeinde-
tag, dem Bayerischen Stadtetag, dem Landesverband Bayern / Bundesverband
Wind-Energie e. V. (BWE Bayern), dem Landesverband Erneuerbare Energien
Bayern e. V. (LEE Bayern), dem Solarverband Bayern e. V., der Landesgruppe
Bayern des Verbands kommunaler Unternehmen e. V. sowie dem Verband der Bay-
erischen Energie- und Wasserwirtschaft e. V. sowie der GP Joule GmbH. Terminiert
fur die nachsten Tage sind weitere Gesprache mit dem Genossenschaftsverband
Bayern e. V. und dem Bayerischen Landkreistag.

Gemal Koalitionsvertrag der Bayerischen Staatsregierung vom 26.10.2023 will die
Staatsregierung eine landesgesetzliche Regelung zur Beteiligung von Standort-
kommunen und Birgerinnen und Birgern einfuhren.
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Geschéftsbereich des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucher-
schutz

39. Abgeordneter Nachdem die Staatsregierung beabsichtigt, mit dem Dritten Mo-

Florian dernisierungsgesetz die Schwellen fur Umweltvertraglichkeits-
von Brunn prufungen (UVPs) fur den Bau bzw. den Ausbau von Skipisten,
(SPD) Seilbahn- und Liftanlagen sowie Anlagen fir die klinstliche Be-

schneiung deutlich anzuheben und Uber eine ,Verjahrungsre-
gel” sogar noch weiter auszudehnen, frage ich sie, mit welchen
Prifungsverfahren unterhalb dieser neuen Schwelle fir UVPs
in Zukunft sichergestellt werden soll, dass die Anforderungen
des Bayerischen Alpenplans fir die Zone A (,In der Zone A sind
Verkehrsvorhaben im Sinn von 2.3.3 mit Ausnahme von Flug-
platzen landesplanerisch grundsatzlich unbedenklich, soweit
sie nicht durch Eingriffe in den Wasserhaushalt zu Bodenerosi-
onen fuhren kénnen oder die weitere land- und forstwirtschaft-
liche Bewirtschaftung gefahrden. Wie bei der Planung und Aus-
fuhrung solcher Verkehrsvorhaben die Erfordernisse der Raum-
ordnung zu bericksichtigen sind, ist im Einzelfall raumordne-
risch zu Uberprifen.“) und die Zone B (,In der Zone B sind Ver-
kehrsvorhaben im Sinn von 2.3.3 landesplanerisch nur zulas-
sig, wenn eine Uberpriifung im Einzelfall ergibt, dass sie den
Erfordernissen der Raumordnung nicht widersprechen.”) einge-
halten werden, wie diese massiven Lockerungen von Umwelt-
prufverfahren mit den Durchfiihrungsprotokollen der Internatio-
nalen Alpenkonvention zu vereinbaren sind — die ja in Deutsch-
land unmittelbar geltendes Recht sind — , insbesondere mit dem
Bodenschutz- und dem Naturschutzprotokoll der Alpenkonven-
tion und mit welchen Verfahren und Prifungen in Zukunft bei
Projekten (unterhalb der Schwelle der UVPs), die die Ziele und
den Geltungsbereich der Internationalen Alpenkonvention und
ihrer Durchfuhrungsprotokolle betreffen, deren Einhaltung si-
chergestellt wird?

Antwort des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz

Die Antwort des Staatsministeriums fur Umwelt und Verbraucherschutz bezieht sich
auf die in Art. 10 Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) geregelten Skipis-
ten. Wie in der Begrindung zum Gesetzentwurf der Staatsregierung fur ein Drittes
Modernisierungsgesetz Bayern (Drs. 19/6494) ausgefuhrt, bleiben die weiteren ma-
teriell-rechtlichen Anforderungen an Vorhaben von den Anderungen der Schwellen-
werte fir Umweltvertraglichkeitsprifungen unberihrt. Fir Skipisten gilt geman
Art. 10 BayNatSchG eine Erlaubnispflicht, deren Schwellenwerte durch das Dritte
Modernisierungsgesetz unverandert bleiben. Im Rahmen der Erlaubnis werden die
anwendbaren 6ffentlich-rechtlichen Anforderungen an das Vorhaben gepruft, z. B.
sonstige Vorgaben des Naturschutzrechts oder aus anderen Rechtsgebieten je
nach Einzelfall. Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn dem Vorhaben keine
Belange des Allgemeinwohls entgegenstehen, die Anforderungen des § 15 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) und andere zu priifende 6ffentlich-rechtliche An-
forderungen erfiillt sind. Ist nach Art. 10 BayNatSchG keine Erlaubnis flir das erst-
malige dauerhafte Herrichten oder die wesentliche Anderung oder Erweiterung ei-
ner Skipiste erforderlich (weil die Schwellenwerte nicht erreicht werden), bleiben die
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sonstigen offentlich-rechtlichen Anforderungen unberiihrt. Die Rechtslage andert
sich insoweit durch das Dritte Modernisierungsgesetz nicht.
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40. Abgeordneter Vor dem Hintergrund aktueller Tierschutzskandale in Bayern

Holger und Ubereinstimmender Presseberichte Uber einen Zustandig-
GrieBham- keitswechsel vom Staatsministerium fir Umwelt und Verbrau-
mer cherschutz zum Staatsministerium fir Erndhrung, Landwirt-
(SPD) schaft, Forsten und Tourismus im Herbst 2024 frage ich die

Staatsregierung, welches Ressort derzeit fachlich und politisch
zustandig ist fir die Kontrolle tierschutzrechtlicher Vorschriften
in Tierhaltungsbetrieben, auf welcher Grundlage ein solcher Zu-
standigkeitswechsel erfolgt ist und wie die Staatsregierung si-
cherstellt, dass bei tierschutzrechtlichen Versté3en konsequent
kontrolliert, verfolgt und sanktioniert wird?

Antwort des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz

Die Kreisverwaltungsbehoérden bzw. die Kontrollbehoérde fiir Lebensmittelsicherheit
und Veterinarwesen (KBLV) fiir GroRbetriebe sind fir die Kontrolle der tierschutz-
rechtlichen Vorgaben in Tierhaltungsbetrieben und die Einleitung von verwaltungs-
rechtlichen MalRhahmen bei Feststellung von VerstoRen zustandig. Die gesetzliche
Grundlage ist das Gesetz uber den gesundheitlichen Verbraucherschutz und das
Veterinarwesen (GVVG) sowie die zugehorige Verordnung tiber den gesundheitli-
chen Verbraucherschutz (GesVSV).

Forderrechtliche Kontrollen — auch mit tierschutzrelevanten Aspekten — fallen kinf-
tig in die Zustandigkeit des Staatsministeriums fur Erndhrung, Landwirtschaft, Fors-
ten und Tourismus (StMELF). Die entsprechende Verordnung des StMELF befindet
sich derzeit im Rechtsetzungsverfahren.
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41. Abgeordneter  Angesichts der von Expertinnen und Experten seit vielen Jah-

Christian ren angemahnten fortschreitenden Erosion der Artenkenntnis
Hierneis in der Gesellschaft frage ich die Staatsregierung, wie ist die
(BUNDNIS Entwicklung der Anzahl der (versierten) Artenkennerinnen und
90/DIE GRU-  Artenkenner in Bayern (bitte die Entwicklung in Zahlen der letz-
NEN) ten 20 Jahre nach Jahren angeben, soweit Daten vorhanden),

welche (staatlichen und privaten) Initiativen und Programme
zur Bildung im Bereich Artenkenntnis und zur Ausbildung und
Zertifizierung von Artenkennerinnen und -kennern gibt es (bitte
alle auffiihren und auch diejenigen auffiihren, die von der
Staatsregierung gefoérdert werden) und wo sieht die Staatsre-
gierung Bedarf fur verstarkte Aus- und Weiterbildung und zu-
satzliche staatliche Initiativen, auch um die ordnungs- und frist-
gerechte Bearbeitung von notwendigen (z. B. naturschutzfach-
lichen und anderen) Gutachten bei Bauvorhaben und Infra-
strukturprojekten sicherzustellen?

Antwort des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz

Die Fahigkeit, Arten sicher zu bestimmen, sowie Hintergrundwissen zu Verbreitung,
Interaktionen, Lebensraumanspriichen und Phanologie dieser Arten sind Grundvo-
raussetzungen fur die Arbeit im Naturschutz. Dem Staatsministerium fir Umwelt
und Verbraucherschutz liegen jedoch keine Daten zur Anzahl der Personen mit be-
sonderen Artenkenntnissen in Bayern vor.

An der Bayerischen Akademie fur Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) wer-
den jedes Jahr Kurse angeboten, in denen Artenkenntnisse und Grundwissen zu
verschiedenen Artengruppen vermittelt werden. Das umfangreiche Angebot an Ar-
tenkenntnis-Kursen der ANL umfasst 2025 folgende Gruppen: Moose, Hummeln,
Voégel, Graser, Wildbienen, Tagfalter, Heuschrecken und Kleinsduger. Dazu kom-
men, ebenfalls 2025, Kurse des Arten- und Biotopschutzes zu Amphibien, Reptilien
und Fledermausen sowie Ausbildungen in Biber-, Wiesenbrter-, Fledermaus- und
Wespen- und Hornissenberatung. Das Angebot wurde in den letzten Jahren konti-
nuierlich und bedarfsorientiert ausgebaut. Im Rahmen des Bundesweiten Arbeits-
kreises der staatlich getragenen Bildungsstatten im Natur- und Umweltschutz
(BANU) werden uber die ANL zusammen mit verschiedenen Kooperationspartnern
bundesweit einheitliche Kurse und Zertifizierungen im Bereich Artenkenntnis ange-
boten. Mit dem ,Artenkenntnis-Wochenende fur Jugendliche® wurde in Kooperation
mit ANL und dem Landesbund fir Vogel- und Naturschutz in Bayern e. V. zudem
ein Format ins Leben gerufen, das sich vor allem an junge Erwachsene richtet und
auch 2025 stattfindet. Auch im Rahmen der jahrlich von der Regierung von Ober-
franken angebotenen und von der ANL begleiteten Fortbildung zum Gepriften Na-
tur- und Landschaftspfleger bzw. zur Gepriften Natur- und Landschaftspflegerin
wird Artenwissen vermittelt. Mit diesen Angeboten hat Bayern die Vermittlung von
Artenkenntnis deutlich verbessert, noch weitergehenden Bedarf flr neue Initiativen
seitens der Staatsregierung wird aktuell nicht gesehen.
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42. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, welche Klimaziele gelten aktuell

Florian verbindlich flr den Freistaat Bayern — die bisherigen fiir 2040
Kohler oder die angekiindigten fiir 2045, wann ist mit einem konkreten
(AfD) Gesetzentwurf zur Anpassung des Bayerischen Klimaschutzge-

setzes im Landtag zu rechnen und auf welches konkrete rechts-
wirksame oder normative Dokument stitzt sich die Staatsregie-
rung bei der behaupteten Verschiebung des Klimaziels
von 2040 auf 2045, sofern bisher keine Gesetzesanderung er-
folgt ist?

Antwort des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz

Es wird auf die Anfrage zum Plenum der Abgeordneten Katharina Schulze vom
07.04.2025, Drs. 19/6379, verwiesen.
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43. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, in welcher Hohe hat der Freistaat

Ruth Bayern von 2018 bis 2023 Fordergelder als Aufwandsentscha-
Miiller digung fiir ehrenamtliche Biber-, Hornissen- und Gebaudebri-
(SPD) terberater sowie fiir Ausgleichszahlungen fiir Biberschaden be-

reitgestellt (bitte aufgelistet nach Art der Ausgaben, Jahren, Re-
gierungsbezirken, Landkreisen, Kommunen und kreisfreien
Stadten), in welcher Héhe wurden diese Férdergelder im ge-
nannten Zeitraum von den Behdrden abgerufen (bitte aufgelis-
tet nach Art der Férderung, Jahren, Regierungsbezirken, Land-
kreisen, Kommunen und kreisfreien Stadten) und ab wann wird
der Freistaat die fiir 2024 und 2025 gestrichenen Fordergelder
fur die genannten Naturschutz-Bereiche wieder zur Verfligung
stellen?

Antwort des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz

Fur das bayerische Bibermanagement sind sowohl die Ausgleichszahlungen fir
Schaden als auch der Einsatz ehrenamtlicher Biberberater wesentliche Elemente.

Der Freistaat leistet im Bereich des Bibermanagements freiwillige Ausgleichszah-
lungen fiir von Bibern verursachte Schaden.

Dem Staatsministerium fur Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) standen/ste-
hen fir Ausgleichszahlungen im Rahmen des Bibermanagements jahrlich folgende
Haushaltsmittel zur Verfugung:

2018: 450.000 Euro
2019: 450.000 Euro
2020: 550.000 Euro
2021: 660.000 Euro
2022: 660.000 Euro
2023: 660.000 Euro

Je nach tatsachlichen Schadensaufkommen wird eine Ausgleichsquote berechnet
und die entsprechenden Betrage ausgezahlt.

Die Ausgleichszahlungen fiir von Bibern unmittelbar verursachten Schaden im Rah-
men des Bibermanagements in den Jahren 2018 bis 2023 sind — aufgeschlisselt
nach Regierungsbezirken, Landkreisen und kreisfreien Stadten — in der als Anlage®
beigefiigten Tabelle enthalten. Eine Aufschlisselung nach Kommunen liegt dem
StMUV nicht vor.

Die ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater gem. Art. 43 Abs. 3 Bayerisches Na-
turschutzgesetz (BayNatschG) an den unteren Naturschutzbehérden (uNB), insbe-
sondere die Biberberater, sind ein weiteres zentrales Element des bayerischen Bi-
bermanagements und des gesamten Naturschutzes in Bayern. Durch ihre Arbeit
helfen die Biberberater, aber auch Wespen- und Hornissenberater und andere Eh-
renamtliche, Konflikte zu minimieren, indem sie sich um Praventionsmal3nahmen

Von einem Abdruck wurde abgesehen. Die Anlage ist als pdf-Dokument hier einsehbar.


file://///filesrv.baylt.landtag.de/ElanText/ElanTextAblage_WP19/Drucksachen/Basisdrucksachen/0000005500/0000005951_Müller%20R_Anlage_1.pdf

Drucksache 19/6865 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode

Seite 48

kiimmern, Grundeigentiimer, Gemeinden und andere Betroffene beraten und Wis-
sen zu den sie betreffenden Tierarten und ihren Lebensraum vermitteln.

Derzeit gibt es in Bayern Uber 1 200 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gem. Art. 43 Abs. 3 BayNatSchG an den uNBs.

Die Berater nehmen im Bereich Naturschutz Aufgaben des Landratsamtes als un-
tere Staatsbehdrde wahr. Bei kreisfreien Stadten nehmen sie Aufgaben des staatli-
chen Naturschutzes im Ubertragenen Wirkungskreis wabhr.

Gemal Art. 53 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO) stellen grundsétzlich die Land-
kreise die zur Erledigung staatlicher Aufgaben erforderlichen Einrichtungen zur Ver-
figung. Dies beinhaltet samtliche Sach- und Personalkosten. Dafiir erhalten sie ei-
nen pauschalen Ausgleich nach dem Finanzausgleichsgesetz. In Oberbayern,
Schwaben und Unterfranken werden diese Kosten in der Regel aus kommunalen
Mitteln bestritten.

Insbesondere in Niederbayern, der Oberpfalz, Mittelfranken und Oberfranken er-
folgte die Finanzierung der Aufwandsentschadigungen fiir die Biberberater tGber
sonstige staatliche Mittel fir sog. Kleinstmaf3nahmen.

Insgesamt hat der Freistaat 2024 rund 473.000 Euro fir die Aufwandsentschadi-
gungen und Fahrtkosten ehrenamtlicher Biberberater und anderer Berater
gem. Art. 43 Abs. 3 BayNatSchG bezahlt.

Die genaue Aufschliisselung ergibt sich aus der beigefligten Tabelle.'0 Die Kosten
aus den Vorjahren kénnen in der vorgegebenen Frist nicht ermittelt werden.

Die Kurzungen des Bundes bei der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Ag-
rarstruktur und des Kustenschutzes (GAK) haben dazu gefuihrt, dass in Bayern
seit 2024 jahrlich Bundesmittel von rund 6 Mio. Euro fur MaRnahmen des Vertrags-
naturschutzes und der Landschaftspflege fehlen. Bei der Naturschutzférderung in
Bayern fehlen dadurch inzwischen Mittel im zweistelligen Millionenbereich. Die aus-
bleibenden Bundesmittel kann der Freistaat nicht dauerhaft kompensieren.

Das StMUV prift derzeit, inwieweit zeitnah fir 2025 weitere Mittel fur Kleinstmalf3-
nahmen freigegeben werden kdénnen, von denen beispielsweise auch Sachkosten
und Aufwandsentschadigungen fiir die Biberberatung und andere Beratungen be-
zahlt werden kénnen.
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44. Abgeordneter  Im Hinblick auf den ORH-Bericht 2025 (TNr. 49), in dem auf die

Harry Missstande im Bereich des Tierschutzes an Standorten der
Scheuen- Bayerischen Staatsguter (BaySG) hingewiesen wird, frage ich
stuhl die Staatsregierung, welche Verstolie gegen das Tierschutzge-
(SPD) setz auf Standorten der BaySG fur die Jahre 2022 bis 2024 be-

kannt sind, wann wurden die daraus entstandenen Missstande
beseitigt (bitte auch auf ergriffene Malnahmen eingehen, um
das Tierwohl an den betroffenen BaySG-Standorten zu sichern)
und welche MaRRnahmen ergreift die Staatsregierung, um sol-
che VerstoRe in Zukunft zu vermeiden?

Antwort des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz

Die unter TNr. 49 des Obersten Rechnungshof (ORH)-Berichts 2025 beschriebe-
nen Sachverhalte im Zusammenhang mit dem baulichen Zustand von Tierhaltungs-
anlagen betreffen zwei Staatsgiter. Zwei weitere Standorte mit Tierhaltungsanla-
gen werden erwahnt, diese werden von den Bayerischen Staatsguter (BaySG) nicht
genutzt (bei einem ist ein Teil der Anlage verpachtet, beim anderen ist keine Nut-
zung fur die Aufgaben der BaySG maoglich). Es werden Risiken fir das Tierwohl
aufgrund von Baubestand und baulichen Einrichtungen aufgezeigt. Da die BaySG
dem Geschéftsbereich des Staatsministeriums fir Erndhrung, Landwirtschaft, Fors-
ten und Tourismus (StMELF) zuzuordnen sind, liegt die Zustandigkeit hierfur beim
StMELF. Missstande im Bereich des Tierschutzes im Zustandigkeitsbereich des
Staatsministeriums fur Umwelt und Verbraucherschutz werden im genannten ORH-
Bericht nicht thematisiert. Kenntnisse zu Tierschutzverstéfen in den Tierhaltungen
der Staatsguter fir die Jahre 2022, 2023 und 2024 liegen nicht vor. Die BaySG
haben zudem erklart, dass ihnen keine entsprechenden Feststellungen seitens der
Veterinarverwaltung vorliegen.

Die Dokumentationssysteme der Veterinarverwaltung dienen der Tatigkeit der Vor-
Ort-Behorden und der Erfiillung gesetzlicher Berichtspflichten. Sie sind nicht fur sta-
tistische Auswertungen ausgelegt, VerstoRe (z. B. gegen das Tierschutzgesetz)
werden nicht zentral erfasst. Daher kdnnen im knappen Bearbeitungszeitraum zur
Beantwortung dieser Anfrage die gewiinschten Auskinfte nicht gegeben werden.
Sie bediirften der Abfrage und Recherche an den zustandigen Kreisverwaltungsbe-
hérden.



Drucksache 19/6865 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 50

45. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, wie sie die in Teilen des Land-

Franz kreises Neu-Ulm ab dem Jahr 2026 geplante massive Erho-
Schmid hung der Millgebihren um teils tiber 40 Prozent fir die Haus-
(AfD) halte bewertet, inwiefern sie hierbei rechtliche oder aufsichts-

rechtliche Handlungsoptionen sieht — etwa uUber die kommu-
nale Rechtsaufsicht —, um einer aus Sicht vieler Birger unver-
haltnismaRigen finanziellen Belastung entgegenzuwirken, und
welche Kenntnisse liegen der Staatsregierung Uber die Ursa-
chen bzw. die Gebihrenkalkulation im konkreten Fall vor?

Antwort des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz

Die Landkreise und kreisfreien Gemeinden sind fiir die in ihrem Gebiet anfallenden
Abfalle die zustandigen o6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstrager. Sie erfillen die
Abfallentsorgung als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis vgl. Art. 3 Abs. 1
Bayerisches Abfallwirtschaftsgesetz (BayAbfG). Sie nehmen damit eine wichtige
Aufgabe der Daseinsvorsorge wahr.

Die Landkreise und kreisfreien Gemeinden erheben fir die Entsorgung der Abfalle
Gebihren. Fur die Gebuhren- und Beitragserhebung gelten die Bestimmungen des
Kommunalabgabengesetzes (Art. 7 Abs. 2, 5 BayAbfG). Gebuhrenanpassungen
sind gesetzlich vorgeschrieben, fir Abfallgebuhren gilt das Kostendeckungsprinzip
nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) (Art. 8 Abs. 2 Satz 1 KAG).

Bezuglich der Millgebuhren im Landkreis Neu-UIm teilt der Abfallwirtschaftsbetrieb
des Landkreises in aufzahlender Weise folgende Punkte zur Begriindung der Erho-
hung mit:

grundsatzlich:

— Kosten aus der Umsetzung der BSI-KritisV

— Allgemeine Preissteigerungen

— Normalisierung der Stromerldse

— Umfangreiche Turbinenrevision

— Tarifsteigerungen

— Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) = CO2-Bepreisung (Zertifikatskauf)

gemeindebezogen:
— Einfihrung Biomillerfassung (Biotonne)
personenbezogen:

— Wechsel im GeblUhrensystem weg vom reinen Volumenmalfistab hin zu einem
Grundstiicks-/Personenmalstab mit Leerungsabrechnung

Die Rechtsaufsicht Uber den Landkreis Neu-Ulm obliegt der Regierung von Schwa-
ben. Die staatliche Aufsicht beschrankt sich auf die Uberwachung der Einhaltung
der gesetzlichen Vorschriften.
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46. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, wie ist die aktuelle Dirresituation

Toni in Niederbayern (aktueller Pegelstand der Flisse erster und
Schuberl zweiter Ordnung im Vergleich zu Vorjahresmonaten sowie die
(BUNDNIS Entwicklung der Pegelstande), welche Auswirkung auf die Oko-
90/DIE GRU-  logie und Okonomie lassen sich feststellen (insb. die Situation
NEN) von touristischer und Guter transportierender Binnenschifffahrt

sowie Landwirtschaft und Trinkwasserversorgung) und welche
MaRnahmen ergreift die Staatsregierung, um gegen diese Aus-
wirkungen auf kurzfristiger, mittelfristiger und langfristiger Sicht
vorzugehen?

Antwort des Staatsministeriums fir Umwelt und Verbraucherschutz im Ein-
vernehmen mit dem Staatsministerium fiir Erndhrung, Landwirtschaft, Fors-
ten und Tourismus und dem Staatsministerium fiir Wohnen, Bau und Verkehr

Die Pegelstande der Flisse erster und zweiter Ordnung werden im Niedrigwasser-
informationsdienst (NID) des LfU'" aktuell dargestellt. Dort findet sich auch eine
Klassifizierung der Abflisse bezliglich der Niedrigwassersituation.

Die 6kologische Situation in unseren Flieligewassern hangt stark von der Wasser-
temperatur, dem Sauerstoffgehalt sowie dem Wasserstand und der Strémung ab.
Aktuell sind die Wassertemperaturen fir die Gewasserorganismen aufgrund der
Jahreszeit noch glinstig. Allerdings fiihren die seit dem spaten Winter anhaltend
niedrigen Abflisse dazu, dass der Lebensraum fur Fische und andere Gewasserle-
bewesen zunehmend kleiner wird. Bisher wird diese Situation jedoch noch nicht als
kritisch angesehen.

Zu Auswirkungen auf Landwirtschaft und Tourismus teilt das Staatsministerium far
Erndhrung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (StMELF) mit:

— Die vergangenen Monate blieben bezuglich des Niederschlages unterdurch-
schnittlich. Um Ostern gab es flachigeren und nennenswerten Niederschlag.

— Aktuell halten sich Trockenschéaden in der Landwirtschaft in Grenzen.

— Flachgriindigere Béden zeigen aktuell erste Trockenschaden bei Wintergerste
und Weizen.

— Vorteil des trockenen Frihjahrs ist, dass die landwirtschaftlichen Ackerkulturen
tiefer wurzeln missen, und so Wasser aus tieferen Schichten erschlielten kon-
nen.

— Sommerkulturen (Mais, Zuckerriben, Kartoffeln etc.) entwickeln sich gut und
das Bodenwasser reicht derzeit noch aus.

— Grunland wurde der erste Schnitt eingebracht. Fir einen guten zweiten Schnitt
werden Niederschlage bendtigt.

— Sollte in den nachsten Wochen weiterhin kein nennenswerter Niederschlag fal-
len, wird es beim Getreide zu deutlichen Ertragsreduktionen kommen.

https://www.nid.bayern.de/
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Die Staatsregierung unterstiitzt die Landwirtschaft u. a. schon seit langerem in ver-
schiedenen Bereichen, um diese klimaresilienter zu machen mit folgenden Malf3-
nahmen:

— Zlchtungsforschung: Speziell fir den Pflanzenbau ist die vom StMELF getra-
genen bayerische Zichtungsforschung an der Bayerischen Landesanstalt fur
Landwirtschaft (LfL) ein wichtiger Faktor fir die Bewaltigung aktuellen Frage-
stellungen wie z. B. dem Klimawandel.

— Versuchswesen: Als weiteren Baustein zur Bewaltigung des Klimawandels wird
in Bayern ein flachendeckendes und neutrales pflanzenbauliches Versuchswe-
sen aufrechterhalten. Bei der Versuchsplanung werden die Boden-Klima-
Raume entsprechend berlcksichtigt.

— Trockenforschungsstandort Schwarzenau: Bei den Ackerkulturen wird in Bay-
ern vorrangig der Ansatz einer wassersparenden und an die Trockenheit ange-
passten Bewirtschaftung verfolgt. Ein zentraler Baustein ist die Konzipierung
und Etablierung eines Forschungs- und Demonstrationsstandorts ,Landwirt-
schaft in Trockenlagen® auf dem Versuchs- und Bildungszentrum Schwarzenau.
Dort werden zukiinftig gezielte Lésungsansatze fir die breite Praxis aufgezeigt.

— Forschungsbereich des StMELF: Der Klimawandel ist bereits seit langerem der
wichtigste Arbeits- und Forschungsschwerpunkt an allen drei Landesanstalten.
Uber 40 Prozent der Forschungsmittel flie3en in diesen Bereich.

— Mehrgefahrenversicherung: Die Férderung von Mehrgefahrenversicherungen
starkt die eigenverantwortliche betriebliche Risikovorsorge. Einkommensver-
lustrisiken kénnen so gemindert werden, die insbesondere aufgrund extremer
Wetterereignisse, verursacht durch den fortschreitenden Klimawandel, auftre-
ten.

MaRnahmen zur Anpassung von Landwirtschaft, Garten- und Weinbau, Fischerei
und Aquakultur an die Folgen der Klimaerwarmung sind in der Bayerischen Klima-
anpassungsstrategie bzw. im Aktionsplan Klimaanpassung 2030 aufgefihrt. Die
Ansatzpunkte liegen in den Bereichen Forschung, Bildung und Beratung. Zentrale
Themenbereiche sind:

— Angepasste und naturvertragliche Bewirtschaftungssysteme

— Schutz des Bodens sowie Sicherung und Wiederherstellung der natirlichen Bo-
denfunktionen

— Anpassung der Bewirtschaftungsflachen und Kulturpflanzen und Schutz vor Kili-
maanderungen und Extremwetterereignissen

— Anpassung der Nutztierhaltung an klimatische Veranderungen

— Nachhaltige Flurgestaltung

— Optimierung der landwirtschaftlichen Bewasserung

Die Vernetzung der Akteure sowie die Forderung und Umsetzung von innovativen
Vorhaben ist ebenfalls ein wichtiges Element.

Trockenheitssituation in Niederbayern im Hinblick auf die touristische Schifffahrt:

Aufgrund des niedrigen Pegels der Donau kommt es derzeit teilweise zu einem ein-
geschrankten Personenschiffsbetrieb. Durch das Naturschutzgebiet Weltenburger
Enge / Donaudurchbruch musste der Schiffsbetrieb zeitweise eingestellt werden.
Ursache hierfur ist eine Kiesbank im Bereich der sog. ,Wipfeltsfurth® (auf halber
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Strecke zwischen Kelheim und Weltenburg), die sich infolge des Donauhochwas-
sers im Juni 2024 gebildet hat. Seitdem ist eine Passage bei einem Pegelstand von
etwa 230 cm und darunter nicht mehr moglich.

Alternativ werden Schiffsrundfahrten um die Stadt Kelheim angeboten. Der Schiff-
fahrtsbetrieb von Kelheim nach Regensburg und nach Riedenburg sind nach Anga-
ben des Schifffahrtsbetreibers derzeit nicht von den niedrigen Pegelstdnden betrof-
fen.

Zu Auswirkungen auf die Binnenschifffahrt teilt das Staatsministerium fir Wohnen,
Bau und Verkehr mit:

Die Donau fuhrt seit einigen Tagen Niedrigwasser. Fir die Frachtschifffahrt hat das
Niedrigwasser bislang keine gravierenden Auswirkungen. Es wird teilweise geleich-
tert, also umgeladen oder zwischengelagert, um den Schiffen die Durchfahrt auf
dem nicht ausgebauten Abschnitt der Donau zwischen Straubing und Vilshofen zu
ermoglichen. Die Personenschifffahrt auf der Donau-Wasserstralle findet ohne Ein-
schrankungen statt.

Die Staatsregierung beteiligt sich mit einem Drittel der Kosten an dem Ausbau der
Bundeswasserstrale Donau zwischen Straubing und Vilshofen. Die Auswirkungen
von Dirreperioden auf die Schifffahrt werden mit vollzogenem Ausbau verringert
werden.

Einschrankungen in der Trinkwasserversorgung aufgrund der aktuellen Trockenheit
sind dem Staatsministerium fir Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) sowie der
zustandigen Regierung von Niederbayern derzeit nicht bekannt.

Das StMUV beobachtet die Auswirkungen auf die ober- und unterirdischen Gewas-
ser kontinuierlich. Es werden anlassbezogen Niedrigwasserlageberichte im NID
verdffentlicht. Fir die Donau sind im Alarmplan Donau Okologie je nach Meldestufe
MafRnahmen im Ereignisfall festgelegt — derzeit ist noch keine Meldestufe erreicht.

Mittel- und langfristig ist die ,Wasserzukunft Bayern 2050“ die integrale Strategie
der bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung zur nachhaltigen Bewirtschaftung
unserer Wasserressourcen. Hier werden fur bislang absehbare Folgen des Klima-
wandels und weiterer Einfliisse Anpassungsmalnahmen abgeleitet.

Mit der ,Wasserzukunft Bayern 2050“ wird auch zukinftig die 6ffentliche Wasser-
versorgung lokal, regional und Uberregional in Bayern gesichert. Schwerpunkte des
Programms ,Wassersicherheit 2050“ im Zuge dieser Strategie sind die Fortsetzung
der Wasserversorgungsbilanzen, regionale Strukturuntersuchungen, das Projekt
»versorgungssicherheit der Wasserversorgung in Bayern — Uberregionale Systeme*
(Fernwasserprojekt — SGSWasser), die Abstimmung mit Nachbarldndern zur ge-
genseitigen Erhdhung der Versorgungssicherheit der 6ffentlichen Wasserversor-
gung, die Verbundleitungsférderung (2. Standbein) und die Férderung von Zusam-
menschlissen zur gemeinsamen Betriebsfihrung im Rahmen der RZWas 2025 und
die vielfaltigen MaRnahmen der Aktion Grundwasserschutz.

Strategien zur Bewaltigung der Herausforderungen des Klimawandels in den ver-
schiedenen Sektoren finden sich im Bayerischen Klimaschutzprogramm und in der
Bayerischen Klimaanpassungsstrategie.



Drucksache 19/6865 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 54
47. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie haben sich die Planungs-
Katharina und Baukosten der 19 seit 1999 bis heute geplanten, aber nicht
Schulze umgesetzten HochwasserschutzmaRnahmen in Schwaben je-
(BUNDNIS weils im Verlauf der Jahre entwickelt, wie haben sich in dersel-
90/DIE GRU-  ben Zeitspanne die Ausgaben des Freistaates Bayern fiir den
NEN) Hochwasserschutz gestaltet und wie hoch ist bei den 19 Vor-

haben jeweils die Zahl der Haushalte, die im Falle einer erfolg-
reichen Umsetzung vor einem Hochwasser geschutzt werden
kénnte?

Antwort des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz

Bei den genannten Vorhaben handelt es sich vorwiegend um Planungsvorhaben.
Planungsvorhaben werden entweder von den Wasserwirtschaftsamtern selbst ge-
plant oder an ein Ingenieurbiro vergeben. Eine Vergabe an ein Ingenieurblro er-
folgt Ublicherweise stufenweise. Eine Aussage zu steigenden Planungskosten kann
somit nur schwer nachvollzogen werden. Bei den Bauvorhaben kann der Hochwas-
serschutz Thannhausen herangezogen werden. Hier hat sich seit 2011 eine Ent-
wicklung bedingt durch Inflation und Baukostensteigerung von 8,4 Mio. Euro
bis 2024 auf 23,1 Mio. Euro fir Planung und Bau ergeben.

Mit dem Nachtragshaushalt 2025 wurde zur beschleunigten Umsetzung konkreter
MaRnahmen das Gewasser-Aktionsprogramm dieses Jahr um 40 Mio. Euro aufge-
stockt. Zusatzliche 40 Mio. Euro sind im Nachtragshaushalt als Verpflichtungser-
machtigungen eingestellt und geben somit Planungssicherheit fur langerfristige Pro-
jekte. Die Mittel ergénzen die rund 280 Mio. Euro, die Bayern zum Schutz der Bur-
gerinnen und Burger in MaRnahmen des staatlichen Wasserbaus einplant. Fur So-
fortmalRnahmen zur Ausbesserung und Sanierung betroffener Hochwasserschutz-
anlagen stehen auRerdem zusétzliche 30 Mio. Euro zur Verfiigung.

Die Anzahl der betroffenen Einwohner kann gemeindescharf dem Beiblatt zur Hoch-
wasserrisikokarte entnommen werden. Die Hochwasserrisikokarten und die dazu-
gehorigen Beiblatter kénnen unter diesem Link eingesehen werden. 2

Im Beiblatt unter Ziff. 1 in der mittleren Spalte kann fir ein 100-jahrliches Hochwas-
ser (HQ1o0) die Anzahl der betroffenen Einwohner entnommen werden. Die Anzahl
der betroffenen Einwohner wird in der Tabelle abhangig von der jeweiligen Wasser-
tiefe genannt. Die Anzahl der betroffenen Einwohner wird statistisch ermittelt. Sie
ergibt sich aus einer Verschneidung der ,Wohnbauflachen® beziehungsweise der
»Flachen mit gemischter Nutzung® in einer Kommune mit den Hochwassergefahren-
flachen des entsprechenden Gewassers.
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https://www.Ifu.bayern.de/wasser/hw_risikomanagement_umsetzung/hwgk_hwrk/download/index.htm
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48. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, in welchen Bereichen des Natur-

Ruth schutzes hat der Freistaat infolge der Haushaltssperre Forder-
Waldmann mittel gestrichen (bitte aufgelistet nach den Jahren 2024
(SPD) und 2025, der Hohe der jeweiligen Fordermittel und den be-

troffenen Regierungsbezirken, Landkreise, Kommunen und
kreisfreien Stadten) und wie und ab wann sollen nach den PI&-
nen des Freistaates die fehlenden Fordermittel kompensiert
werden, um trotzdem die naturschutzfachlichen Aufgaben und
(Beratungs-)Angebote sicherzustellen?

Antwort des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz

Der Schutz der natiirlichen Lebensgrundlagen und der Artenvielfalt bleibt eine Ge-
meinschaftsaufgabe und ist fiir die Staatsregierung von zentraler Wichtigkeit. Der
kooperative Naturschutz ist ein absolutes Erfolgsmodell. Der Freistaat investiert hier
viel Geld. Sperreerhéhung im Staatshaushalt von 10 auf 15 Prozent fihrt zu verrin-
gerten Ausgabemitteln. Daneben muss auch die neue Bundesregierung die Kir-
zungen beim kooperativen Naturschutz zuriicknehmen. Die Kirzungen des Bundes
bei der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Kisten-
schutzes (GAK) haben dazu geflihrt, dass in Bayern seit 2024 jahrlich Bundesmittel
von rund 6 Mio. Euro fir Mallnahmen des Vertragsnaturschutzes und der Land-
schaftspflege fehlen. Bei der Naturschutzférderung in Bayern fehlen dadurch inzwi-
schen Mittel im zweistelligen Millionenbereich. Die ausbleibenden Bundesmittel
kann der Freistaat nicht dauerhaft kompensieren.

Fur Mallnahmen der Landschaftspflege und Naturparke sind fir das Haushalts-
jahr 2025 rund 58 Mio. Euro Landesmittel zugesichert und gebunden. Zur Siche-
rung der Struktur der Landschaftspflegeverbande werden zusatzliche Umschichtun-
gen im Haushalt in H6he von 2 Mio. Euro vorgenommen. Die Gesamtausstattung
der Landschaftspflegeverbande wird im Jahr 2025 mit tber 31 Mio. Euro damit so-
gar héher ausfallen als 2024. Um fur 2025 und auch in Zukunft die Haushaltspla-
nung und die Mittelbewirtschaftung auskdbmmlich umzusetzen und ein bayernweit
einvernehmliches Vorgehen zum kinftigen Vollzug des Landschaftspflege- und Na-
turparkprogrammes zu erarbeiten, hat das Staatsministerium fir Umwelt und Ver-
braucherschutz ein neues Controlling etabliert. Gemeinsam mit Vertretern der Re-
gierungen, den Landschaftspflegeverbanden und dem Naturparkverband fand eine
Abstimmung Uber die Neuausrichtung bei der Bewilligung von Vorhaben statt.

Ziele sind verbesserte Transparenz, eine nochmals verstarkte Ausrichtung an fach-
lichen Prioritdten sowie eine gleichmafRige Berlcksichtigung aller Partner des ko-
operativen Naturschutzes.

Derzeit lauft die erste Antragsphase fir LNPR-Neubewilligungen (LNPR = Land-
schaftspflege- und Naturpark-Richtlinien 2025. Im Zuge dessen kdnnen wieder
neue Zuwendungen gewahrt werden.
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Geschaftsbereich des Staatsministeriums fiir Familie, Arbeit und Sozia-
les

49. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, warum wurde trotz der Ankindi-

Kerstin gung einer Ldsung fur das Frihjahr 2025 durch die Staatsre-
Celina gierung noch immer keine Lésung fir die fehlenden FSJlerin-
(BUNDNIS nen und FSJler aufgrund des Mangels an Abiturientinnen und
90/DIE GRU-  Abiturienten durch die Umstellung von G8 auf G9 gefunden und
NEN) stattdessen tauschen sich die Verbande noch immer mit dem

Staatsministerium fir Familie, Arbeit und Soziales und Minis-
terprasident Dr. Markus Soder diesbeziiglich aus, wann wird
die Staatsregierung einen Lésungsvorschlag unterbreiten und
wird auch die Finanzierung zuséatzlicher Optionen neben einer
einmaligen Strukturférderung in Erwagung gezogen, beispiels-
weise eine Kooperation mit den Hochschulen mit Anreizen fir
Studierende, die Lucke ,in Teilzeit* zu flullen?

Antwort des Staatsministeriums fiir Familie, Arbeit und Soziales

Der Landtag hat die Staatsregierung mit Beschluss vom 13.11.2024 gebeten zu
prufen, ob und wie die Trager der Freiwilligendienste in Bayern im Lichte des feh-
lenden Abiturjahrgangs finanziell unterstitzt werden kénnen.

Bei MaRRnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf den Staatshaushalt ist der
Oberste Rechnungshof (ORH) zu beteiligen und es ist eine Abstimmung innerhalb
der Staatsregierung erforderlich. Mit Schreiben vom 19.05.2025 hat der ORH zu der
beabsichtigten Strukturférderung Stellung genommen und die Abstimmung inner-
halb der Staatsregierung konnte zu diesem Zeitpunkt ebenfalls abgeschlossen wer-
den.

Daher kénnen die Trager in Kirze Uber die Umsetzung der Strukturférderung infor-
miert werden.

Die Finanzierung der Strukturforderung konnte mittlerweile ebenfalls geklart wer-
den. Die erforderlichen Haushaltsmittel wurden dem Staatsministerium flr Familie,
Arbeit und Soziales bereits zur Verfligung gestellt.

Hierbei ist anzumerken, dass lediglich eine Unterstlitzung im Bereich des Freiwilli-
gen Sozialen Jahres (FSJ) mdglich ist. Fir den Bundesfreiwilligendienst ist aus-
schlief3lich der Bund zustandig.

Zusatzliche Optionen wie z. B. eine Kooperation mit den Hochschulen mit Anreizen
fur Studierende, die Licke der Freiwilligendienstleistenden ,in Teilzeit* zu flllen,
sind aus Sicht der Staatsregierung nicht zielfiihrend. Die Gewinnung von Freiwilli-
gendienstleistenden liegt alleine in der Autonomie der Trager und der Einsatzstel-
len. Dasselbe gilt fur die Frage, ob diese auch Teilzeitmoglichkeiten anbieten.
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50. Abgeordnete Laut dem Integrationsbeauftragten der Staatsregierung sollen

Giilseren MaRnahmen seitens der Staatsregierung gegen Diskriminie-
Demirel rung eingeleitet werden, weshalb ich die Staatsregierung frage,
(BUNDNIS wann die MaRnahmen eingebracht werden, welche Inhalte wer-
90/DIE GRU-  den angesprochen und welche finanzielle Mittel stehen konkret
NEN) fur die Finanzierung der MalRnahmen bereit?

Antwort des Staatsministeriums fiir Familie, Arbeit und Soziales

Fur Malinahmen im Zustandigkeitsbereich des Staatsministeriums fir Familie, Ar-
beit und Soziales wird auf die Antwort der entsprechenden Anfrage zum Plenum
vom 18.02.2025 verwiesen. Die Finanzierung der Projekte erfolgt aus den in Kapi-
tel 10 07, Titelgruppen 60 und 75, veranschlagten Haushaltsmitteln.
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51. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, was unternimmt sie aktuell, um

Johannes ein Stipendienprogramm flir hochbegabte Ausbildungsinteres-
Meier sierte zu schaffen, das sich am Schulabschluss orientiert, nur
(AfD) bei sehr guten berufsschulischen Leistungen weiterlauft und

vom Staatsministerium flir Familie, Arbeit und Soziales verwal-
tet wird, wie bewertet die Staatsregierung die Schaffung voll-
zeitschulischer Vorausbildungsplatze an staatlichen Berufs-
schulen fir ausbildungswillige Jugendliche ohne Lehrstelle mit
dem Ziel, diese gezielt auf eine betriebliche Ausbildung im
Folgejahr vorzubereiten und welche MalRnahmen ergreift die
Staatsregierung, um besonders leistungsstarke Jugendliche
beim Ubergang von der Schule in die berufliche Ausbildung ge-
zielt zu fordern und Potenziale friihzeitig zu erkennen?

Antwort des Staatsministeriums fiir Familie, Arbeit und Soziales in Abstim-
mung mit dem Staatsministerium fiir Unterricht und Kultus

Seitens des Staatsministeriums fur Familie, Arbeit und Soziales (StMAS) gibt es
keine Bestrebungen, ein Stipendienprogramm fir hochbegabte Ausbildungsinteres-
sierte zu schaffen. Ausbildungsinteressierte mit sehr guten Noten durften in der Re-
gel ohne staatliche Unterstitzung einen Ausbildungsplatz erhalten. Wahrend einer
dualen Ausbildung erhalten die Auszubildenden eine Ausbildungsvergitung, die
vertraglich zwischen dem Ausbildungsbetrieb und dem Auszubildenden vereinbart
wird. Eine (finanzielle) Unterstitzung durch den Freistaat ist nicht erforderlich.

Vollschulische berufsvorbereitende Mallnahmen sind an den Berufsschulen einge-
richtet. So werden berufsschulpflichtige Jugendliche ohne Ausbildungsplatz unmit-
telbar nach Verlassen der allgemeinbildenden Schule an der Berufsschule bzw. Be-
rufsschule zur sonderpadagogischen Férderung aufgenommen und muinden dort in
eine passende schulische MaRnahme. Hierzu ist ein Ubergabeverfahren eingerich-
tet, um eine zielgruppenspezifische Foérderung der heterogenen Gruppe zu gewahr-
leisten. So bildet ein Vollzeitangebot in Form eines Berufsvorbereitungsjahres (BVJ)
gemafll § 5 Abs. 3 i. V. m. § 15 Berufsschulordnung (BSO) das Regelangebot an
allen allgemeinen Berufsschulen fur Berufsschulpflichtige, die keine Berufsausbil-
dung absolvieren bzw. keine weiterfliihrende Schule besuchen. Die Berufsvorberei-
tung inkl. Berufsintegration (BV) leistet einen groRen Beitrag, um dem Fachkrafte-
mangel zu begegnen und die Wettbewerbsfahigkeit der bayerischen Wirtschaft wei-
ter zu starken und sicherzustellen. Das Ubergeordnete Ziel der berufsvorbereiten-
den MalRnahmen ist eine moéglichst schnelle Vermittlung in ein Ausbildungsverhalt-
nis und die Vermeidung eines langeren Verbleibs im Ubergangsbereich.

Die Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Bildung stellt eines der Grund-
prinzipien der Beruflichen Orientierung (BO) als facheribergreifendes Bildungs-
und Erziehungsziel an allgemeinbildenden weiterfihrenden Schulen dar. Leistungs-
starken Schilerinnen und Schilern werden dazu beispielsweise im Rahmen des
Tags des Handwerks die vielfachen Karriere- und Weiterbildungsmoglichkeiten in
der beruflichen Bildung vorgestellt. Dies beinhaltet auch die Moglichkeit zur Selbst-
standigkeit oder Betriebsiibernahme. Das Duale Studium als Kombinationsméglich-
keit aus Studium und Ausbildung ist insbesondere fur Schulerinnen und Schiler der
Gymnasien oder Fachoberschulen eine attraktive Gelegenheit, betriebliche Pra-
xiserfahrungen in das Studium zu integrieren.



Drucksache 19/6865 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 59

Diese Aspekte werden auch bei Informationsveranstaltungen fir Erziehungsbe-
rechtigte thematisiert, da diese maRgeblich bei der Berufswahl ihrer Kinder beteiligt
sind. Damit jedem ausbildungswilligen und ausbildungsfahigen jungen Menschen
ein Ausbildungsplatz bereitgestellt werden kann, hat die Bayerische Staatsregie-
rung unter Federfliihrung des StMAS bereits vor Gber zehn Jahren die ,Allianz fir
starke Berufsbildung in Bayern® ins Leben gerufen. Die Malnahmen der Staatsre-
gierung und der Allianzpartner richten sich eher an leistungsschwachere Jugendli-
che bzw. an junge Menschen, die Schwierigkeiten haben, einen Ausbildungsplatz
zu finden. Grundsétzlich stehen die MaRnahmen am Ubergang Schule-Beruf aber
allen jungen Menschen offen.
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52. Abgeordnete  Ich frage die Staatsregierung, was sind die Griinde fiir die ho-

Doris hen Ausgabereste in Hohe von 28,3 Mio. Euro im Bereich der
Rauscher Qualitatsentwicklung in der Kindertagesbetreuung in Bayern
(SPD) und den deutlichen Anstieg dieser um + 1 232,2 Prozent, wie

werden diese nicht genutzten Mittel nun eingesetzt und inwie-
weit soll der Abruf dieser Mittel fir Kindertageseinrichtungen zu-
kunftig verbessert werden, um solche Ausgabereste zuklnftig
zu vermeiden?

Antwort des Staatsministeriums fiir Familie, Arbeit und Soziales

Die Ausgabereste in Hohe von rd. 28,3 Mio. Euro im Jahr 2023 sind auf verschie-
dene Faktoren zurlickzufiihren. Hierzu sind vor allem die Verzégerungen auf Bun-
desebene durch die spate Verabschiedung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der
Qualitat und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiQuTG), in der Folge die
verzogerte Bereitstellung der Mittel durch den Bund und damit die unzureichende
Planungssicherheit der Trager und Einrichtungen zu zahlen. Auch wurden die For-
derrichtlinien auf Grundlage der Erkenntnisse aus den Vorjahren und zugunsten
eines geplanten sukzessiven Ausbaus angepasst.

Zu bericksichtigen ist zudem, dass der Mittelabfluss der Malnahmen im Bereich
der Qualitatsentwicklung (Titelgruppe 92) aufgrund der Foérdersystematik nur antei-
lig im Bewilligungsjahr erfolgt. Zugunsten eines verwaltungsarmen Vollzugs wurden
die Foérderrichtlinien an die Auszahlung der gesetzlichen Betriebskostenférderung
angelegt, so dass es sich bei den Ausgaberesten zum Teil um bereits gebundene,
jedoch erst im Jahr 2024 zur Auszahlung kommende Mittel handelt.

Im Ubrigen ist die Mittelverwendung von nicht verausgabten Mitteln vertraglich im
Handlungs- und Finanzierungskonzept als Anhang zum Vertrag zwischen dem
Bund und dem Freistaat Bayern geregelt: Diese stehen in den Folgejahren fur die
Qualitatsentwicklung zur Verfugung und damit einem weiteren Ausbau der Mal3-
nahmen. Von den bisher vom Bund im Rahmen des KiQuTG zur Verfugung gestell-
ten Mitteln wurden in den vergangenen Jahren keine Mittel in Abgang gestellt. Das
Abschmelzen der Ausgabereste erfolgte bereits 2024 und wird 2025 fortgesetzt. Die
MaRnahmen im Bereich der Qualitatsentwicklung haben sich nach anfanglichen
Verzdgerungen insbesondere in Folge der Corona-Pandemie sowie den Phasen
bundesseitiger Verzégerungen bei der Verlangerung des KiQuTG deutlich etabliert.

Beachtet werden muss schliellich, dass es sich bei der Darstellung im Bericht des
Obersten Rechnungshofs (ORH) um die absolute prozentuale Steigerung gegen-
Uber dem Vorjahr handelt. Die hohe prozentuale Steigerung liegt daher auch daran,
dass die Ausgabereste im Jahr 2022 mit rund 2,1 Mio. Euro sehr gering ausgefallen
sind.
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53. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie hat sich die Anzahl der Kin-

Elena dertagespflegepersonen in Bayern in den letzten zehn Jahren
Roon entwickelt, welche Veranderungen gab es hinsichtlich der Qua-
(AfD) lifikation und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen in

Bayern und welche MaRnahmen wurden in Bayern ergriffen, um
die Angebote von Kindertagespflegepersonen zu steigern?

Antwort des Staatsministeriums fiir Familie, Arbeit und Soziales

Zur Entwicklung der Zahl und Qualifikation der Kindertagespflegepersonen verwei-
sen wir auf die beigefligte Ubersicht'® des Bayerischen Landesamts flr Statistik.

Die Kindertagespflege fallt in die Zustandigkeit der Trager der 6ffentlichen Jugend-
hilfe (Landkreise und kreisfreie Stadte). Die Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe ent-
scheiden im eigenen Ermessen Uber die Erteilung einer Pflegeerlaubnis, die erfor-
derliche Qualifikation und Fortbildungsangebote.

Vorgaben des Freistaates bestehen nur indirekt Uber das Forderrecht im Hinblick
auf eine anteilige Refinanzierung der Trager der o6ffentlichen Jugendhilfe. Neben
der QualifizierungsmafRnahme im Umfang von mindestens 160 Stunden sind im
Foérderrecht auch jahrliche FortbildungsmalRnahmen im Umfang von 15 Stunden
vorgegeben.

Die Zahl der fur eine Refinanzierung erforderlichen Qualifizierungsstunden wurde
zuletzt zum 01.05.2021 von 100 Stunden auf 160 Stunden zur Steigerung und Wei-
terentwicklung der Qualitat in der Kindertagespflege angehoben. Aus Griinden des
Kinderschutzes und der besonderen Verletzlichkeit von Kindern im ersten Lebens-
jahr wurden mit Wirkung ab 01.09.2024 die Anforderungen fur die Leistung eines
Qualifizierungszuschlags an Tagespflegepersonen, die im Rahmen der Ausiibung
ihrer Tatigkeit auch Kinder unter einem Jahr betreuen, erhdht. In diesem Fall ist eine
Qualifizierung der Tagespflegeperson im Umfang von mindestens 300 Stunden er-
forderlich.

Eine Starkung der Kindertagespflege erfolgte insbesondere durch eine Flexibilisie-
rung hinsichtlich der Einsatzmdglichkeiten. So kénnen sich Tagespflegepersonen
zu einer GroRtagespflege zusammenschlieen, im Rahmen eines Modellversuchs
auch zur sog. erweiterten GroRtagespflege mit erweiterter Kinderzahl ohne Fach-
krafterfordernis. Bei Absolvierung einer Zusatzqualifikation kdnnen Tagespflegeper-
sonen als ,Erganzungskraft in der Mini-Kita“ eingesetzt und in den Anstellungs-
schlUssel eingerechnet werden. AulRerdem erfolgt eine Férderung von Tagespfle-
gepersonen im Rahmen der Richtlinie zur Férderung der Festanstellung von Tages-
pflegepersonen und zur Férderung von Assistenzkraften in Kindertageseinrichtun-
gen (TP 2 000).

13

Von einem Abdruck wurde abgesehen. Die Anlage ist als pdf-Dokument hier einsehbar.
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54. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, bis zu welchem Zeitpunkt soll der
Florian angekundigte Aktionsplan QUEER erarbeitet und beschlossen
Siekmann werden, wie viele Mittel sind im Jahr 2025 fir die Férderung
(BUNDNIS von LSBTIQ-Projekten im Staatshaushalt veranschlagt (bitte
90/DIE GRU-  nach Projekten aufschliisseln) und inwieweit wurden die jewei-
NEN) ligen Projekttrager bereits Uber voraussichtliche Kirzungen

dieser Projektmittel informiert?

Antwort des Staatsministeriums fiir Familie, Arbeit und Soziales

Nach Durchfihrung des Beteiligungsverfahrens wird derzeit an moglichen Inhalten
fir einen Bayerischen Aktionsplan QUEER gearbeitet. Uber diese Inhalte soll in
zwei Veranstaltungen (am 04.06.2025 in der sogenannten Zwischenstopp-Veran-
staltung und am 30.06.2025 durch einen zweiten Runden Tisch) beraten werden.
Danach werden weitere Schritte hin zu einem Beschluss der Staatsregierung unter-
nommen. Die Umsetzung ist vorbehaltlich der politischen Beschlussfassung fiir die
Zeit ab 2026 geplant.

Fir die Forderung von Projekten im LSBTIQ-Netzwerk, welches unabhangig vom
Aktionsplan QUEER initiiert wurde, sind im Haushalt fur das Jahr 2025
950 Tsd. Euro veranschlagt (abzuglich Haushaltssperre). Zuwendungen fiir Pro-
jekte im Jahr 2025 sind zum Stichtag 19.05.2025 wie folgt bewilligt:

Projekt Bewilligung 2025
Bayernweite Fortbildungen flir Fachkrafte 173.265,80 Euro
Queeres Netzwerk Bayern 162.445,50 Euro
»,QueerStart Bayern® 61.100,00 Euro
Bayernweite Fachstelle ,strong!* 87.684,52 Euro
,Queer Beratung® (Mittelfranken) 56.266,65 Euro
»=up2you“ (Niederbayern) 63.192,15 Euro
,LGBTIQ+ Beratung Oberbayern® (ohne LHS Minchen)  69.612,00 Euro
~,Queerbeet’ (Oberfranken) 54.201,53 Euro
lebis® (Schwaben) 35.508,01 Euro
»~SchwubiS* (Schwaben) 67.708,30 Euro
.Regenbogenbiiro Unterfranken® 41.341,50 Euro

Fir 2025 sind keine Kurzungen geplant.
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Geschiftsbereich des Staatsministeriums fiir Gesundheit, Pflege und
Pravention

55. Abgeordneter  Da der Frihling 2025 bis jetzt in Bayern sowie in ganz Deutsch-

Patrick land alarmierend trocken ist und sich in den Temperaturdaten
Friedl des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fur die vergangenen
(BUNDNIS Jahre ein deutlicher Anstieg der Durchschnittstemperatur in
90/DIE GRU-  Bayern ablesen lasst, frage ich die Staatsregierung, wie ist der
NEN) aktuelle Stand der Erarbeitung kommunaler Hitzeaktionsplane

(bitte aufgeschlisselt nach in Vorbereitung, in Erarbeitung, fer-
tiggestellt und in Umsetzung), wie ist der Stand der staatlichen
Forderung kommunaler Hitzeaktionsplane (bitte auch den
Stand der beantragten Mittel im Vergleich zu den vorhandenen
Haushaltsmitteln fur diesen Bereich fir die letzten drei Jahre,
nach Jahren aufgeschlisselt, angeben) und wie ist der Stand
der Hitzekoordination fir Bayern, insbesondere unter dem As-
pekt des Katastrophenschutzes und im Hinblick auf Erkennt-
nisse aus dem Projekt ,Auswirkungen von Hitzeereignissen auf
Anzahl und Art von Rettungsdiensteinsatzen in Bayern®
(HIRTE)?

Antwort des Staatsministeriums fiir Gesundheit, Pflege und Pravention im
Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern, fiir Sport und Integra-
tion und dem Staatsministerium fiir Umwelt und Verbraucherschutz

Informationen zum Stand der Erarbeitung kommunaler Hitzeaktionsplane in Bayern
ergeben sich aus jahrlichen Online-Befragungen im Rahmen der Bayerischen Lan-
desarbeitsgemeinschaft fiir Gesundheitsschutz im Klimawandel (LAGiK) sowie aus
Online-Beratungsgesprachen des Bayerischen Kompetenzzentrums fir Gesund-
heitsschutz im Klimawandel am Landesamt fir Gesundheit und Lebensmittelsicher-
heit (LGL).

Die Ergebnisse aus dem Jahr 2024 zeigen, dass 87 der teiinehmenden Kommunen
bereits begonnen haben, erste Schritte fur Hitzeanpassungsmafnahmen zu ergrei-
fen. Sechs Kommunen berichteten, bereits einen Hitzeaktionsplan etabliert zu ha-
ben, von denen sich vier zum Zeitpunkt der Befragung in der Umsetzungsphase
befanden. Zwar erkannten weitere 112 Kommunen einen Handlungsbedarf fur Hit-
zeanpassungsmalinahmen, konkrete MalRnahmen wurden jedoch bisher noch nicht
eingeleitet.

Das Bayerische Kompetenzzentrum fir Gesundheitsschutz im Klimawandel konnte
mit seinem kostenlosen Beratungsangebot zur Unterstitzung bayerischer Kommu-
nen bei der Hitzeanpassung bzw. bei der Erstellung von Hitzeaktionsplanen bereits
56 Kommunen in Bayern erreichen (Stand Mai 2025). 28 Kommunen haben im Vor-
feld angegeben das Beratungsgesprach nutzen zu wollen, um mit der Hitzeanpas-
sung zu beginnen. 16 Kommunen hatten bereits erste Schritte zur Umsetzung von
Hitzeanpassungsmalnahmen unternommen. Sieben Kommunen gaben an, erste
Schritte und Ideen flir einen Hitzeaktionsplan erarbeitet, aber noch nicht veréffent-
licht bzw. umgesetzt zu haben. Bei 5 Kommunen ist die Absicht des Gesprachs
unbekannt.
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In den letzten drei Jahren wurde im Jahr 2024 ein Antrag auf Férderung eines Hit-
zeaktionsplans (HAP) nach der Forderrichtlinie Kommunaler Klimaschutz (Komm-
KlimaFoR) 2023 durch die Stadt Aschaffenburg beantragt und von der Regierung
von Unterfranken am 15.05.2025 in Hohe von 54.000 Euro bewilligt. Die KommKIi-
maFdR 2023 sieht keine expliziten Budgets fur HAP vor.

Die Daten des LGL-Projekts HIRTE werden aktuell noch ausgewertet und gepruft.
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56. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, wie viele akademisch qualifizierte

Andreas Praxisanleitende sind derzeit bei der Vereinigung der Pflegen-
Hanna-Krahl den in Bayern registriert, wie stellt die Staatsregierung sicher,
(BUNDNIS dass fir die Studierenden im primarqualifizierenden Bachelor-
90/DIE GRU-  studium Pflege eine ausreichende Anzahl akademisch qualifi-
NEN) zierter Praxisanleitender zur Verfigung steht — insbesondere

im Hinblick auf die gesetzlich geforderten Kompetenzen und
welche Erkenntnisse liegen der Staatsregierung dartber vor,
inwiefern fehlende akademisch qualifizierte Praxisanleitende
aktuell den Ausbau und die Qualitat des primarqualifizierenden
Pflegestudiums behindern — insbesondere im landlichen Raum
oder bei kleineren Tragern?

Antwort des Staatsministeriums fiir Gesundheit, Pflege und Préavention

Bei der Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB) sind zum Stand Januar auf
Grundlage der Angaben der Praxisanleitenden knapp 1 000 akademisch qualifi-
zierte Praxisanleitende registriert. Es ist zu beachten, dass es sich hierbei um eine
freiwillige Meldung der Praxisanleitenden handelt.

In der hochschulischen Pflegeausbildung erfolgt gemafy § 31 Abs. 1 S. 2 Ausbil-
dungs- und Prifungsverordnung fur die Pflegeberufe (PflAPrV) die Praxisanleitung
durch geeignetes, in der Regel hochschulisch qualifiziertes Pflegepersonal. Geman
§ 31 Abs. 1 S. 3 PfIAPrV kénnen die Lander weitergehende Regelungen treffen und
bis zum 31.12.2029 auch abweichende Anforderungen an die Eignung der Praxis-
anleiterinnen und Praxisanleiter zulassen. Dazu gehért auch, dass Praxisanleitende
fur Studierende nicht zwangslaufig hochschulisch qualifiziert sein missen. Diese
Ubergangsregelungen sind derzeit noch notwendig, damit die primarqualifizieren-
den Bachelorstudiengdnge angeboten werden kdnnen.

Obwohl momentan nicht alle Praxisanleitenden Uber eine hochschulische Qualifika-
tion verfugen, sind sie verpflichtet, Zusatzqualifikationen nachzuweisen, die sie zur
Praxisanleitung berechtigen. Dies tragt entscheidend zu einer qualitativ hochwerti-
gen hochschulischen Pflegeausbildung bei. Da an immer mehr Standorten der pri-
marqualifizierende Bachelorstudiengang angeboten wird und die Zahl der Absol-
ventinnen und Absolventen kontinuierlich steigt, wird auch die Verfligbarkeit hoch-
schulisch qualifizierter Praxisanleitender zunehmen.

Zudem koénnen auf Beschluss des Landtags bis zu 180 innovative Praxisanleitungs-
konzepte mit einem Praxisanleiterbonus unterstitzt werden. Praxisanleitende der
beruflichen und akademischen Pflegeausbildung kénnen sich seit 01.04.2025 bis
30.11.2025 beim Landesamt fir Pflege bewerben. Der Praxisanleiterbonus wird als
Einmalzahlung in Form einer Pramie in Héhe von 10.000 Euro an Praxisanleitende
fur ein innovatives Praxisanleitungskonzept ausgelobt.
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